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Georg Falkensteiner, der erste Kantonsoberforster
des Kantons Solothurn

Von Hch. Grossmann, Ziirich-HOongg Oxf. 802:902.1

1. Einleitung

Der verstorbene Ziircher Wirtschafts- und Forsthistoriker Dr. Leo
Weisz, Forsting. ETH und Ehrenprofessor der reformierten Universitidt De-
brecen (1886 — 1966), hat in frithern Jahren immer krampfhaft nach einem
Gutachten des Forstmannes Georg Falkensteiner, von dem er irgendwoher
Kunde bekommen haben muss, gefahndet. Wie strahlte er, als es im Staatsar-
chiv Solothurn gefunden und ihm in Kopie zugestellt wurde. Die Auswertung
konnte er leider nicht mehr besorgen. Die Tochter von Leo Weisz, Frau
Dr. Nabholz, hat dem Verfasser den forstlichen Nachlass ihres Vaters und
damit auch diese Schrift iibergeben. In tiefer Dankbarkeit gegeniiber
Leo Weisz, der dem Verfasser so vieles fiir seine forstgeschichtliche Arbeit
gegeben, kommt dieser gerne der gestellten Aufgabe nach.

Die gesuchte Schrift Falkensteiners ist nun kein Gutachten, sondern ein
Programm fiir die zukiinftigen Aufgaben des Solothurner Forstdienstes und
daher ebenso aussagekraftig.

Es ist mir eine freudige Pflicht, dieses Programm der Versammlung
des Schweizerischen Forstvereines in Solothurn bekanntzugeben, habe ich
doch gerade vor einem halben Jahrhundert von den schonsten meiner Jahre
als Taxator im Solothurner Jura verbracht.

2. Die forstlichen Verhaltnisse des Kantons Solothurn vor der Wahl Falkensteiners

Schon seit Jahrhunderten hat die Ambassadorenstadt Solothurn zu ihren
Wildern Sorge getragen. Der durch ihre Verbindungen mit vielen Fiirsten-
und Konigshofen geoffnete Horizont, die enge Politik mit Frankreich im
17. Jahrhundert, die grossen Mannschaftsdetachemente mit vielen Offizieren
aus dem Patriziat in franzosischen Diensten (HBLS VI, S. 411) mochten den
Grund dazu gelegt haben.

Die Sorge um die ungehinderte Holzversorgung der Hauptstadt hat schon
frith zur Beschriankung der Holzabgaben an die Bergbaubetriebe — grossere
Bohnerzvorkommen im Thal — gefiihrt. Wéahrend der Rat 1482 mit dem
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Schiirfrecht in Bechburg und Gosgen und 1512 in Erschwil das notige Holz
kraft Regales noch ohne weiteres bewilligte, dusserte er schon 1544 ernste
Besorgnis um den einheimischen Wald und schilderte Wilder, wohl nur die
stadtnahen, als hergenommen (Schwab 1926, S.127). Im Jahre 1581
schlug der Rat dem Niklaus Robischon ein Gesuch um Holz zu seiner Eisen-
schmelze in Erschwil ab und setzte ihn, da er dennoch Holz schlug, gefangen
(Schwab 1926, S. 130). «Die Solothurner Regierung war damals iiberzeugt
davon, dass in dieser Gegend — diesmal fern der Hauptstadt — der Schaden
am Wald grosser war, als der Nutzen der Eisenindustrie» (Schwab 1926,
S.131), eine grosse Ausnahme fiir jene Zeit! Nicht umsonst wurden die
Schmelzofen fiir Erzausbeutungsprojekte in Seewen, Bédrschwil und Breiten-
bach in Niederschontal BL erstellt, also weit von der Hauptstadt. Auch fiir
die namhafteren Erzlager im Thal (Matzendorf 1535, Herbetswil 1539)
durfte der junge Robischon nur Holz beziehen laut Konzession, die seinem
Vater erteilt worden war. 1603 erliess der Rat eine Enquete wegen schidli-
chen Holzschlages in der Klus und in Herbetswil und ordnete strenge Auf-
sicht iber Schmelzer, Schmiede und Glaser in der Vogtei Falkenstein an.

Im Jahre 1583 erliess der Rat ein Rundschreiben an die Vogte dahinge-
hend, dass die Gemeinden jungen Wald anpflanzen und schiitzen sollen
(Schwab 1926, S. 144), méglicherweise nach dem Vorbild Berns. Die ewige
Sorge um das Brennholz stand hier, wie vielerorts, zu Gevatter. Auch fiir den
Bergbau in Génsbrunnen schlug der Rat 1702 ein Holzgesuch ab wie auch
1706 fiir die Schmiede Grenchen. Wie ernst es dem Solothurner Patriziat mit
dem Schutze der Walder war, zeigt die Tatsache, dass damals zwei Hauptern
des Standes dieses Gesuch abgeschlagen wurde. Auch im Jahre 1803 erhiel-
ten Brunner & Co. einen neuen Hochofen nur bewilligt unter den folgenden
drei Bedingungen: Kein Holz aus Staats- oder Gemeindewaldungen be-
ziehen; die Eisenmasseln der Regierung oder dem konzessionierten Schmel-
zer Meyer abgeben; Rennfeuer 16schen sobald der Hochofen in Géansbrun-
nen in Betrieb ist (Schwab 1926, S. 159).

«Eines loblichen Standes Solothurn unterem 3. Wintermonat 1751 er-
richtete Holz-Ordnung» entstand wie alle damaligen Erlasse aus «ernst- und
wohlmeynend gethaner Vorsehung die Waldungen immerzu je mehr und
mehr erddet und ausgeholtzet werden». Diese Holzordnung hat auffallend
viele Ziige gemeinsam mit der «Ordnung, wie Waldungen Teutschen Lands
mehreres geduffnet, und der Holzverdusserung vorgebogen werden konne».
Bern 1725 (Mandatenbuch Bern Nr. 13, Fol. 343 und abgedruckt im «Prak-
tischen Forstwirt fiir die Schweiz», Jg. 1916, S. 88).

In 3 Abschnitten mit zusammen 29 Paragraphen werden alte Vorschriften erneuert.
Als produktive Massnahmen werden kiinstliche Besamung von Einschligen und Stek-
ken von Eicheln verlangt, ferner das Einhagen der Einschlige mit Griaben und Dim-
men. Sonst handelt es sich hauptsichlich um Verbote der Rodung von Wald, der

Weide im Walde, des Grasens, Mihens, Laubrechens, Harzens, Kohlens, Potaschesie-
dens, Schilens von stehenden Biumen und Gebote zum Bau von Stein- statt Holzhdu-

346



sern, Ziegel- statt Schindeldichern, Steinmauern statt Holzhdgen. Natiirlich fehlen
auch nicht Bestimmungen iiber die allgemeine Holzersparnis sowie iiber Frevel und
Bussen.

Die Bannwarte, damals nur Polizisten mit einer geradezu vollstindigen Unwissen-
heit in forstlichen Belangen, konnten diese Holzordnung nicht ausfithren. Sie war also
nicht geeignet, der Holznot abzuhelfen. Vom grossen Schritt nach vorn, den die
4 Jahre spater erlassene «Hochfiirstlich Baslische Wald- und Forst-Polizey Ordnung»
getan hat, ist in der Solothurner Ordnung nichts zu spiiren (L. Weisz 1935, S. 144 ff).

Eine Okonomische Gesellschaft wurde trotz starken Widerstandes gegen die
Aufkldarung in Solothurn im Jahre 1761 gegriindet (Grossmann 1932,
S. 67). Ziffer 6 ihres Arbeitsprogrammes befasste sich mit Bau- und Brenn-
holz. Sie stand in Verbindung mit den Gesellschaften in Bern, Ziirich, Lyon
und Paris. In der ersten Zeit ihrer Tatigkeit befasste sie sich neben landwirt-
schaftlichen Fragen mit dem Zuwachs des Holzes, dem Niedergang der Wal-
der und den Mitteln dagegen, mit dem Ankauf forstlicher Literatur, mit
Waldvermessung und dem Erlass von Preisfragen, wovon diejenige aus dem
Jahre 1765 lautete: «Welches sind die Ursachen, dass eine Waldung in Ab-
gang kommt und wie muss man diesem Fehler vorkommen?» Leider kennen
wir die entsprechenden Antworten nicht. Im folgenden Jahre setzte Stadtma-
jor Vallier zu einer Preisfrage eine Zulage aus fiir «die Aufstellung eines
leichten, festen und im Holzverbrauch Okonomischen Dachstuhles». 1766
munterte die Gesellschaft auf zur Einreichung von Vorschligen, wie man
dem immer stiarker werdenden Holzmangel vorbeugen und jahrlich 800 Klaf-
ter Holz ersparen konne. Auch iiber diese Antworten wissen wir nichts.
Dann erlahmte die Tatigkeit der Gesellschaft, die erst 1785 wieder einsetzte.
Das bedeutendste Dokument im Archiv der Gesellschaft stammt von Kantor
Hermann und ist ein «Vorschlag zur Ersparung des Brennholzes», die er vor
allem durch gemeinsame Backofen, durch — entsprechend dem Zug der Zeit
— Suche nach Torf und Steinkohlen beheben will. Im Jahre 1796 boten sich
Sackelmeister Glutz und Jungrat Gibelin an, das Forstwesen nach den alten
Schriften und Abhandlungen zu bearbeiten. Am 4. Mai 1797 erhielt die Ge-
sellschaft einen Brief von Forstdirektor Gruner in Bern mit Fragen iiber das
Solothurner Forstwesen und mit dem Projekt einer Forstorganisation. Die
Gesellschaft war erfreut iiber die Korrespondenz mit «einem solch gelehrten
Fachmann, dessen Fach bei uns noch vieler Abkldarung bedarf» (Grossmann
1932, S. 70). Eine weitere Reaktion ist aber nicht nachweisbar, denn die In-
teressen des Standes Solothurn gingen nach einer andern Seite.

Im Jahre der Griindung der Okonomischen Gesellschaft stellte der
Stadtstaat Solothurn wie Ziirich (Forst- und Waldungskommission
1702—94) und Bern (Deutsche Holzkammer seit 1713, Welsche seit 1739)
eine Holzkammer auf, deren erstes Protokoll mit dem 7. Januar 1761 be-
ginnt. Aus ihren von der Okonomischen Gesellschaft angeregten Augen-
scheinen geht eine arge Unordnung in den holzarmen Waldungen hervor, die
durch néchtliches Kienbrennen, Salpetersieden, Rasenbrennen, Weiden und
Mihen schwer gelitten hatten.
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Am 27. Mirz 1765 stellte die Holzkammer an die Ridte den Antrag, in jeder Ge-
meinde 50 Eichen zu pflanzen und dieselben 5 bis 6 Jahre zu besorgen. Eine Notiz von
1767 bezeugt, dass alle Land- und Obervogte einmal im Monat vor der Holzkammer in
Solothurn zum Rapport erscheinen mussten. Im August 1769 hat sich ein Leutnant
Fr. Ph. Glutz zum Oberforstmeister angetragen und eingehend iiber ein solches Amt
berichtet. Er wurde um schriftliche Eingabe seiner Plidne gebeten. Doch iber das
Weitere schweigen die Quellen.

Am 8. April 1782, als der «Holzmangel» wieder spukte und der Holzpreis gestiegen
war, beriet die Holzkammer iiber die 3 folgenden Geschifte (Protokoll V der Holz-
kammer):

1. Wie einem bevorstehenden Holzmangel vorgebeugt,
2. die Hochwilder geschont,
3. 1hro Gnaden von Brennholzverlust verschont werden konnten.

Im Jahre 1784 erhielt die Holzkammer den Befehl, ein Gutachten iiber die Holz-
versorgung der Stadt Solothurn abzugeben (RM 1784, S. 498). Indessen verschirfte sich
der Holizmangel (das heisst fehlendes oder teures diirres Holz in der Stadt zur Verfii-
gung der Biirger) fortwidhrend. Das Gutachten der Kammer ist nicht bekannt. Ihre Mit-
glieder wechselten stark, so dass Anno 1790 an ihrer Stelle ein stindiges, aus 9 Behorde-
mitgliedern bestehendes Forstamt bestellt wurde (RM 1790, S. 599). Dieses berief 1793
den Gregor Nussbaum aus Miimliswil als Forster fiir 3 Jahre. Er hatte die Waldungen
der innern Vogteien zu bereisen, dem Forstamt iiber Verbesserungen zu berichten und
Befehle entgegenzunehmen. Solothurn folgte hier Ziirich und Bern, welche bereits im
Forstwesen erfahrene Leute zu Rate gezogen hatten, so Ziirich ab 1768 den Bannwart
und Kufer Heinrich Go6tschi aus Oberrieden und Bern 1775 den Forstner Franz Hiero-
nymus Gaudard (1733—1813). Die politische Erstarrung des militarisch orientierten Solo-
thurns mit seinen andern Interessen bewirkte hier ein starkes Nachhinken. Der starke
okonomische Zerfall Ende des 18. Jahrhunderts triibte den Regenten den Blick.

In der Helvetik ging der mittelalterliche Stadtstaat mit seinen verrotteten
Zustanden trotz gefiillter Kassen und Zeughduser unter. Die Stadt wurde als
Landesherrin entthront und zu einer Munizipalgemeinde wie jede andere im
Kanton degradiert. Der Kanton war, wie die librige Schweiz, ein Vasallen-
staat Frankreichs geworden. Diese plotzliche Veridnderung schaffte eine vol-
lig neue Situation ohne jede organische Entwicklung aus dem Bestehenden
und traf ein unentschlossenes Patriziat (Altermatt 1929, S.2). Ander-

seits hat aber auch ein grosser Teil der Bevolkerung nie richtig mitgemacht.

Nach der ruhmlosen Kapitulation und dem Einmarsch der Franzosen am
2. Mirz 1798 «ohne einen Mann zu verlieren», ernannte General Schauen-
burg eine Regierung von 11 Mann. Durch die am 12. April proklamierte
«eine und unteilbare helvetische Republik» mit ihrem fiinfkopfigen Direk-
torium als vollziehende Gewalt wurde der Kanton zum blossen Verwaltungs-
korper.

Am 24. April 1798 erklarte die helvetische Regierung alles Staatsgut, am
6. Mai auch den Besitz von Klostern, Stiften und Abteien als Nationalgut
und stellte dieses unter die Verwaltungskammer des Kantons. Das innert
14 Tagen dem helvetischen Direktorium einzugebende Verzeichnis der Na-
tionalgiiter erstellte Ludwig von Roll (1771 — 1839). Diesem Manne werden
wir noch mehrmals begegnen.

348



Die durch Gesetz vom 3. April 1799 vorgeschriebene Ausscheidung von
Stadt- und Staatsgut hat in allen schweizerischen Stadtstaaten grosse Wellen
geworfen. Ein bezligliches Memorial der Stadt (gedruckt erst 1862) wehrte
sich fiir den stadtischen Besitz (Lechner 1923, S. 6), da fast das ganze
Stadtvermogen als Nationalgut erklart und die Stadt von ihren alten Ein-
kiinften entblosst worden war. Die Ausscheidung der Giiter, zur Hauptsache
Wilder, fand von 1801 bis 1803 statt und brachte der Stadt aufgrund des
Memoriales und von Verhandlungen den Grundstock ihres heutigen Wald-
besitzes (Lechner 1923, S. 13).

Schon im Jahre 1799 verkaufte die Verwaltungskammer fiir 2 Millionen
Franken Nationalgut, vor allem Schlosser und Kloster mit Zubehor, um
riickstandige Beamtengehdlter auszahlen zu konnen (Lechner 1923, S. 10).
Gliickiicherweise befand sich unter dem Verkaufsgut wenig Wald.

Im Herbst 1803 erhielt Solothurn von der schweizerischen Liquidations-
kommission in Freiburg seine Aussteuerungsurkunde, ergdnzt durch Erldute-
rungen vom 15. Médrz 1804. Als Grundsatz fiir die Aussteuerung war, wie
Napoleon angeordnet hatte, das Bediirfnis der Stadt entscheidend. Einst in
Pacht ausgegebenes Gut fiel nicht an die Stadt.

1799 hatte die Verwaltungskammer Peter, Jakob, Josef, Anton von Glutz-
Ruchti (1754 — 1835) zum Chef des nationalen Forstbiiros ernannt (Alter-
matt 1929, S. 67).

Da die wenigsten Eidgenossen jener Zeit einen Begriff von der ihnen aufoktroyier-
ten Nation besassen, erachteten sie auch die Nationalwaldungen als vogelfrei und such-
ten daraus zu ergattern, was immer moglich war. Zudem bestand in Solothurn die zu-
satzliche Schwierigkeit, dass der Hauptteil der heutigen Gemeindewilder mit Aus-
nahme vom Bucheggberg und Kriegstetten mit ihren Rechtsamen Staatswald mit
Holzrechten der Gemeinden war. Daraus ergab sich, wie iiberall bei solchen Rechts-
verhiltnissen, die folgenschwere Tatsache, dass Forstverbesserungen unterblieben.
Denn auf der einen Seite hatte der Staat als Eigentiimer kein Interesse an solchen, da
sie nur den Gemeinden zugute gekommen wiren. Anderseits driickten sich die berech-
tigten Gemeinden um solche mit der Ausrede, der Wald gehore nicht thnen. Diese Ver-
hiltnisse beinhalten schon fiir sich einen unabsehbaren Konfliktstoff.

Die forstgesetzlichen Erlasse fiir diese Zeit gingen von der helvetischen
Zentralregierung aus (Krebs 1965,S.25ff,und L. Weisz 1923, S.74).
Solothurn hatte dazu nichts zu sagen wie jeder andere Kanton. Eigentliche
Forstgesetze und die von H. C. Escher geplante Forstorganisation kamen
nicht zustande.

Die Vermittlungsakte (Mediation) vom Februar 1803, von Napoleon der
iiber das Land, also auch iiber die Wilder und Leute, fiel wieder dem Kanton
zu. Er musste aus dem Scherbenhaufen der Helvetik retten, was zu retten war.
Allerdings lag die Macht wieder, wie iiberall, beim Patriziat der Hauptstadt.
Anderseits setzte sich der Aufschwung von Handel und Industrie, der seit
1750 begonnen hatte, wieder fort. Der Kanton konnte auch seine ehemaligen
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Hochwaldungen, die Nationalwaldungen der Helvetik, wieder zu treuen Han-
den nehmen. Als ein schweres Erbe der Helvetik musste noch die praktische
Durchfiihrung dieser Transaktionen erledigt werden. Ohne die napoleo-
nische Anweisung, das Bediirfnis der alten Hauptstddte zu beriicksichtigen,
wiren die Streitereien endlos gewesen. Aber auch so barg diese Angelegen-
heit noch viel Stoff zu Zank. Im September 1803 erschien die endgiiltige Do-
tation fiir die Stadt, die fiir sie giinstig lautete.

Da der Kanton nun wieder Meister im eigenen Hause war, konnte er auch fiir
seine Wilder sorgen. Das war bitter notig. Mit einer Verordnung vom 11. Marz 1803
bekdmpfte er den immer ausgedehnteren Frevel und wies die Bestrafung der Holzfrev-
ler dem wieder gebildeten Forstamt und nicht mehr den Gerichten zu. Aber auch die
immer , und immer wieder versuchten Waldamputationen und vermehrten Holzan-
spriiche durch nutzungsberechtigte Gemeinden gaben der neuen Regierung viel zu

schaffen. War doch die Bevolkerung gewachsen, die Waldfliche und der produktive
Holzvorrat eher geschwunden.

Ein Forstgesetz vom 28. Weinmonat 1803 «sollte der Anarchie im Forstwesen im
ganzen Lande, besonders aber in den Staatswaldungen Einhalt tun». «Dass aber die
taglich liberhandnehmenden Verwiistungen und die Ungestraftheit aller Frevel fiir die
Nachkommen die bosesten Folgen haben miissten...» sagt die Einleitung zu diesem
Gesetz, das folgendes anordnet: Alle Waldungen des Kantons stehen unter dem Schutz
und der Oberaufsicht der Regierung. Alle frither von der Regierung selbst verwalteten’
Waldungen sollen es auch ferner werden. Den Gemeinden sind ihre Holzrechte zugesi-
chert. Sie sollen ihr Holz wie bisher bekommen. Die Taxen, die Aufsichtspflicht, die
Bannwartenwahl werden festgesetzt.

Schon am 30. Juni hat der Grosse Rat die helvetische Regelung des Loskaufs der
Weiderechte vom 4. April 1800 «als sich fiir Solothurn ungeeignet» einstweilen aufge-
hoben.

Die Mediationsverfassung iibertrug die Forstpolizei den Oberamtern,
wihrend die Stadt Solothurn 1804 eine Kommission aus Behordemitgliedern,
das Forstamt oder die Holzkammer nach friherem Vorbild schuf
(RM 1803, S. 46). Das staatliche Forstamt bestand weiter.

Die starke jahrliche Holzausfuhr aus dem «Gericht» Matzendorf nach
der Eisenschmelze in Courrendlin, die diese mit einem Roheisenausfuhr-
verbot vergalt, erzeugte Eisenknappheit und forderte die Erzausbeutung im
Thal. Das im Oktober 1803 gestellte Gesuch um eine Erweiterung der Pfan-
nenschmiede Brunner & Co. fand so lange Opposition bei Ratsherr Ludwig
von Roll zugunsten seiner Fayencefabrik als nicht die Regierung ihm eine
geniigende Brennholzversorgung derselben verschaffen wiirde. Auch Ge-
meindeausschiisse des Thales und der Eigentiimer der Schmelze Aeder-
mannsdorf wandten sich gegen «neue holzfressende Unternehmen» (Alter-
matt 1929, S. 338). Hochofen und Eisenbergwerk im Thal wurden dann der
Firma Brunner & Co. bewilligt unter der Bedingung, das notige Holz aus
dem Privatwald und soweit moglich aus fremden Waldungen zu beziehen.

Trotz der Schwierigkeiten durch die Kriegsldufe der Mediation begann
man 1805 mit dem Bau des Hochofens in Génsbrunnen, an dem 1809
von Roll Mitteilhaber und 1810 alleiniger Besitzer wurde. Er erweiterte
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Géansbrunnen und setzte 1812 einen zweiten Hochofen in der Klus in Be-
trieb. Die Fayencefabrik in Matzendorf wandelte er in eine Hammer-
schmiede um (Altermatt 1929, S. 340). Mit dem Ubergang des Schwerpunk-
tes nach Gerlafingen im Jahre 1810 erhielt die Solothurner Eisenindustrie
eine vollige Neuorientierung, verursacht durch die Mdoglichkeit einer bedeu-
tend erweiterten Holzversorgung auf Emme und Aare, die den Grund zur
Weltfirma legte.

Fin weiterer bedeutender Holzkonsument, die Gresslysche Glashiitte im
Guldental, dehnte ihre Holzank#dufe bis ins Thal hinaus und stiess dort auf
harten Widerstand. Trotzdem erhielt sie 1804 eine Verldngerung ihrer Kon-
zession (RM 1803, S. 1156 und 1804, S. 170).

Am 4. April 1804 ersuchte Ludwig von Roll um Entlassung als Président
des Forstamtes. Daraufhin wurde das Forstamt erweitert «zur Neuordnung
des Forstwesens» (RM 1804, S. 303 und 640). Schon am 12. April erliess der
Kleine Rat eine Verordnung der Riittenenhalb, wie auch wegen dem Mot-
ten, schadlichen Weiden und Kriessen (Nadelgewinnung). Danach darf nur
das Forstamt Riittenen (Brandfeld) bewilligen, und zwar nur da, wo wenig
Holz steht und moglichst an einem Komplex. Die Gemeinden haben dariiber
strengste Aufsicht zu fiihren. Grossvieh- und Geissenweide werden geregelt
und die Futterlaubgewinnung verboten. Die Technik des «Mottens» habe ich
1930 und die Beniitzung von Futterlaub 1923 in dieser Zeitschrift beschrie-
ben.

Im Mairz 1805 warnte die Regierung vor willkiirlicher Besitznahme von
Staatswaldungen, und am 20. September erliess sie ein Verbot, Holz und
grosse Holzgegenstdnde ohne behordliche Bewilligung ausser Kanton zu ver-
kaufen. Laut Mediationsakte war dies gesetzwidrig und musste zuriickge-
nommen werden. «Zur Eindimmung des Frevels und unverniinftiger privater
Holzschlage» unterwarf die Regierung dafiir Exportholz dem Zugrecht zum
Eigengebrauch jedes Kantonsbiirgers innert einer Frist von 14 Tagen (Alter-
matt 1929, S. 328). Trotzdem miissen anno 1805 unglaubliche Holzmengen
ausser Kanton befordert worden sein.

Aber auch die kleinen Nebennutzungen im Wald, die meist von der
armeren Einwohnerklasse (Hintersdssen, Tauner) iibertrieben beniitzt wur-
den, stifteten im Walde grossen Schaden. Am 7. Juli 1806 verbot die Regie-
rung das Asche-, Pech- und Kohlebrennen und die Gewinnung von Hagrin-
gen ohne Platzanweisung durch die Bannwarte.

So trieben sich die Dinge im Walde auf die Spitze, so dass die Regierung
am 6. Mai 1807, 10 Tage vor der Wahl Falkensteiners, eine scharfe Verord-
nung iiber die Verwaltungsart der Hochwiélder erlassen musste. Sie 10ste die
auf Selbstverwaltung der Hochwilder durch die Gemeinden eingerichteten
Kommissionen und Forstamter auf und setzte widerspenstige Bannwarte ab.

So hatten sich die Verhiltnisse im Solothurner Wald entwickelt, als der
erste Oberforstmeister angestellt wurde.
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3. Die Wahl Falkensteiners

Der im Jahre 1805 neu ernannte Finanzrat des Kantons, der am 18. Ja-
nuar erstmals zusammentrat, hat die verschiedenen Verwaltungen unter sich
aufgeteilt. Ratsherr Bloch erhielt die Forstverwaltung zugeteilt (Fz. R. Prot.
III, S. 1). Ein Rapport des ehemaligen Forstamtes vom 20. Dezember 1804
lautete, «dass in Ansehung der Staatswaldungen eine ziemliche Anarchie
herrsche». Der Finanzrat hdlt am 25. Februar 1805 dafiir, dass dies an § 2
und § 12 des Gesetzes vom 28. Oktober 1803 liege, und dass die zur Unter-
suchung des Waldeigentums niedergesetzte Kommission noch keinen Rap-
port abgestattet habe. Er beschloss dem Kleinen Rat zu beantragen, diesen
beiden Paragraphen zu geniigen (Fz. R. Prot. III, S. 54 und 55). Wenn dies
eingetreten und Ordnung vorhanden sei, sei «die Anstellung eines Ober-
forsters unumganglich erforderlich». :

Die Forstverwaltung hatte dem Finanzrat wie bisher und nachher immer
wieder fiir diejenigen Gemeinden, die keine Bannwarte angestellt hatten,
Vorschldge fiir Bannwarte und eine Eidesformel fiir dieselben zu machen,
die sie am 6. Juli abgeliefert hat (Fz. R. Prot. 111, S. 216).

Am 19. Juli 1805 hat der Finanzrat an G. Falkensteiner, gewesener k. k.
Waldmeister im Fricktal zu Remetswyl (Baden) geschrieben (Fz. R. Prot. 111,
S. 262 ff): «Bisher hatte der Kanton Solothurn nicht notig die Holz Kultur
anderst zu betreiben, als sie bloss der Natur zu iiberlassen. Nun aber, da sich
aus verschiedenen Ursachen Mangel befiirchten ladsst, so hat sich die Regie-
rung entschlossen, einen Forstverstandigen anzustellen, und demselben die
Behandlung Ihrer Forsten zu tbergeben. Freunde von Ihnen haben uns mit
Ihrem Namen bekannt gemacht, wenn Sie finden, dass Sie der Mann sind,
eine solche Stelle zu versehen, so mochten Sie solches uns mit Beforderung
anzeigen, und uns zugleich melden, was Sie zum Gehalt begehren, wodenn
wenn uns solches convenieren konnte, wir die fernern Bedingnisse in hier mit
Thnen verabreden wiirden. Vor allem miissen wir Thnen gestehen, dass die
hiesige Regierung nicht im Fall seye, grosse Salaria zu erteilen, dass aber das
was Sie fiir die Forsterstelle aussetzen wird, in Betracht, dass dieser Posten
bestdndig, als ein angemessenes Gehalt konne angesehen werden.»

Am 12. August 1805 antwortet Falkensteiner: «Auf lhr Verehrliches
vom 19ten und Empfang den 29. vorigen Monats, worin Euer Wohlgeboren
mir so giitig als grossmiithig die vorhabend — neu zu errichtende Forststelle
anerbiethen, habe ich die Ehre meinen verbindlichsten Dank mit dem zu er-
statten, dass ich nicht nur mit sehnlichstem Wunsche, und dem grossten Ver-
gniigen einem solch vorziiglich als schmeichelhaften Winke zu eilen, sondern
auch vermog meinen schon ldnger erlernten, durch Konkurs-Zeugnisse er-
wiesene Forstwissenschaft, und durch meine denn mehr als 14 Jahre gelei-
stete sowohl theoretisch als praktische Forstdienste, um so gewissen eine sol-
che Stelle mit Zufriedenheit der Hohen Regierung vertretten wiirde .. .»
(F. A. de 1803 — 09). Zum Gehalt nimmt Falkenstein nicht Stellung, da er

352



die Verhialtnisse nicht kenne, traut aber der Regierung eine «fiir diesen so
wichtig und beschwerlichen Posten» entsprechende Besoldung zu. Er
wiinscht eine bestimmte Festsetzung der Besoldung in Geld und Naturalien.

Man versteht hier das vom Fricktal her (s. spéter) gebrannte Kind. Dann
verweist er noch auf die Feuersbrunst, die ihm am 24. April Haus und
Scheune zerstort habe.

Auch ein weiterer Bewerber, Fehr aus St. Gallen, pensionierter franzosi-
scher Hauptmann und der Forstwissenschaft Beflissener, hat sich am
29. August fiir die Stelle gemeldet, weshalb der Finanz-Rat iiber ihn in
St. Gallen Auskiinfte einholte (Fz. R. Prot. I1I, S. 286).

Anfang September berichtet der Finanz-Rat dem Kleinen Rat iiber die
beiden Kandidaten, Falkensteiner von einem Legationsrat Jehle, Fehr von
Biirgermeister Escher in Ziirich empfohlen. «Letzterer diirfte vielleicht noch
anstandiger als ersterer seyn», lautet die Empfehlung des Finanz-Rates
(Fz. R. Prot. II1, S. 303/4). Auch die Besoldung solle vom Kleinen Rat fest-
gesetzt werden, wofiir 1200 Fr. nebst Reisespesen vorgeschlagen wurden.

Am 26. November hat der Finanz-Rat «in reifliche Berathung gezogen
wie dem in den Hochwildern obwaltenden Unwesen gesteuert und wie im
Holzwesen eine zweckmaissige Verwaltung eingefiihrt werden konnte» und
hat gefunden, dass beides so lange unmoglich sei, als das Gesetz von 1803
nicht durchgefiihrt sei.

Ein Schreiben von Solothurn vom 28. Oktober 1806 — man hatte dort die
Sache wieder ad acta gelegt — erhielt Falkensteiner wegen falscher Adres-
sierung (schweizerisches Remetschwyl) nicht. Am 23. Januar 1807 wieder-
holte die Regierung ihren Bericht an Falkensteiner. Dieser gibt am 8. Fe-
bruar Antwort und zugleich dem Wunsche Ausdruck, in Solothurn angestellt
zu werden und anerbietet sich, personlich dort vorzusprechen (F.A. de
1803). Diese Vorstellung hat stattgefunden, sowohl beim Finanz-Rat (Prasi-
dent Ludwig von Roll) wie bei einigen Grossriaten. Bei diesem Anlass sind
Falkensteiner in Solothurn drei wichtige Fragen gestellt worden, die er wegen
der weitldufigen Begriindung schriftlich zu beantworten versprach.

Unterdessen ging auch auf dem obern Draht die Angelegenheit weiter.
Am 11. Mirz hat der Kleine Rat die Waldaufsicht behandelt (RM 1807,
S.197). Dabei kam er zum Schluss, dass die Waldkommission in ihren Auf-
gaben wegen der vorliegenden Schwierigkeiten nicht vorwirts gekommen sei
und «dass die schon ldngst gefiihlte Notwendigkeit abermals klar hervorge-
gangen ist, dass die im Waldwesen herrschende Unordnung nur dann konne
behoben werden, wenn eine einzige Person, ein Oberforstmeister mit der
obern Aufsicht auf die Waldungen unter Anordnung der nétigen Verfiigung
beauftragt werde».

Gestiitzt auf den Rapport des Finanz-Rates vom 9. Mirz 1807, beschloss der
Kleine Rat am 11. Miarz (RM 1807, S. 198):
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1. Die sogenannte Waldkommission ist von heute an aufgehoben.

2. Es solle dem grossen Rat folgender Vorschlag gemacht werden:

A. Es solle Herr Falkensteiner von Remetschwyl bey Waldshut als Oberforstmeister
angenohmen werden, damit er, solange er der Erwartung der Regierung ent-
spricht, unter der Leitung des Kleinen Raths die Oberaufsicht iiber die Waldun-
gen und die Anordnung der ndtigen Verfiigungen iiber sich nehme.

B. Es solle ihm als Gehalt 1200 Franken in Geld und 20 Miitt Korn und 10 Miitt
Haaber ausgesetzt seyn, und annoch fiir das erste Jahr die Wohnung unentgelt-
lich angewiesen werden. Fiir diesen Gehalt aber solle er alles notige Reisen auf
sich nehmen, und iiberhaupt alles das leisten und vollziehen, was sein Amt er-
heischt und ihm annoch als darauf Bezug habend von Regierung aus aufgetra-
gen werden wird.

Am 7. Mai 1807 iibersandte Falkensteiner dem Prasidenten des Finanz-
Rates mit den erbetenen Konkurs-Priifungszeugnissen, praktischen Zeugnis-
sen «die verlangte kleine Ubersicht von einem zweckmaissigen Forst-Plan»,
die wegen familidren Angelegenheiten verspatet abgegangen seyen (FA de
1803).

Nochmals wiederholt er den Wunsch fiir eine baldige, «aber auch zu einer bestdn-
digen Anstellung». Es diirfte picant sein, zu sehen, wie Falkensteiner bei seiner Riick-
reise bei verschiedenen Handelsherren in Laufenburg und Rheinfelden sowie bei etli-

chen Pfarrherren fiir die Fayencen des Herrn L. von Roll aus seiner Fabrik in Matzen-
dorf Reklame machte.

Auf den «zweckmissigen Forstplan» als Kernstiick unserer Ausfithrungen, ein
Schriftstiick von programmatischer Bedeutung, kommen wir noch zuriick. Es ist neben
Hirzels Ausbildungsplan fiir Forstleute von 1808 fiir den Kanton Ziirich eines der
wertvollsten und wichtigsten Dokumente des beginnenden Jahrhunderts.

Offenbar haben diese Vorschlige Falkensteiners in Solothurn einge-
leuchtet, denn am 16. Mai ernannte der Grosse Rat Georg Falkensteiner zum

Oberforstmeister des Kantons.

Am 20. Mai hat Falkensteiner die Ernennung erhalten und am 28. be-
dankt er sich dafiir mit der Bitte um 5 Wochen Frist fiir die Erledigung
seiner Angelegenheiten. Am 27. Juli hat er seine Stelle angetreten (RM 1807,
S. 674).

Am 15. Juli hat der Staatsrat dem Finanz-Rat die Oberleitung des Forst-
wesens lbertragen und dem neuen Oberforstmeister die erforderliche Anwei-
sung zwecks Beginn seiner Arbeit erteilt. «Um sogleich im allgemeinen den
Anfang zu machen sind zu viele Vorarbeiten nétig. Unstreitiges Eigenthum,
genaue Plane, Umrisse und Beschreibung der Forsten und hauptsdchlich Lo-
kalkenntnisse von Gerechtigkeit und Beschwerden, die auf den Forsten haf-
ten, sind Gegenstdnde, deren Mangel einen allgemeinen Schritt hindern und
eine Zeit lang zu verschieben gebieten. Wenn also die Zustidnde nicht erlau-
ben im ganzen Kanton die Basis der kiinftigen Forst Cultur izt schon und
plotzlich zu griinden, so muss der erste Schritt auf einzelne Forsten oder Be-
zirke gerichtet werden, um durch die richtige Kenntnis der einzelnen Theile
endlich auch jener des ganzen Staats zu erhalten» (RM 1807, S. 674/5).
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4. Die Person Falkensteiners

Georg Falkensteiner wurde im Jahre 1766 geboren. Wo und an welchem
Tag war nicht zu ermitteln. In der Ortschaft Remetschwyl ob Waldshut, das
er immer als Herkunftsort angibt, kann er nicht zur Welt gekommen sein.
Denn im Pfarrbuch Waldkirch, wohin Remetschwyl kirchgenossig ist, habe
ich ihn fiir die 1760er Jahre nicht gefunden. Auch sticht sein Geschlechts-
und Vorname von den dort verzeichneten Namen so stark ab, dass Re-
metschwyl weder Biirger- noch Geburtsort sein kann.

Uber seinen Schulbesuch wissen wir ebenfalls nichts.

Seine forstlichen Kenntnisse erwarb er sich wahrscheinlich bei Trunk
(1745 — 1802), der von 1787 — 92 in Freiburg im Breisgau als Professor
und Oberforstmeister der Osterreichischen Vorlande Forstwissenschaft
lehrte. Als Jurist und Kameralist hat Trunk eine selbstindige Forstwirt-
schaftslehre vorgetragen. Da keine Zusammenstellung der Schiiler Trunks
vorliegt und zur Zeit Trunks der Immatrikulationszwang an der Universitidt
Freiburg i. Br. aufgehoben war, gibt es keine biindigen Beweise fiir Falken-
steiners Studium (briefl. Mitt. v. Prof. Dr. K. Mantel, Freiburg). Gewisse Aus-
driicke, wie sie bei der Berufung von Trunk gebraucht wurden sowie einge-
hende Tabellen (Fz.Schr. 1811 S. 708, 710, 712 bis 15), wie sie Trunk in sei-
nem Tabellenwerk 1789 publizierte (Mantel 1957, S. 143), und die kon-
servative Haltung in der Forstordnung von 1809 (Forsthoheit, Gesetzgebung,
Polizei, absolute Leitung der gesamten Forstwirtschaft) lassen es als wahr-
scheinlich erscheinen.

Die forstliche Tatigkeit muss Falkensteiner seit 1791 ausgelibt haben,
denn sein Anmeldeschreiben nach Solothurn vom 12. August 1805 erwihnt
«die mehr als 14 Jahre geleisteten sowohl theoretischen als praktischen
Forstdienste» (FA 1803/09). Im Jahre 1801 taucht er als koniglich, kaiserli-
cher Forsthiiter im Fricktal auf. Hier hat er sich dann politisch stark betétigt.
Durch den Frieden von Luneville vom 9. Februar 1801 ist das Fricktal an
die Franzosische Republik gefallen und hat sich Anfang 1802 als selbstin-
diger Kanton erklidrt. Mit franzosischem Einverstdndnis hat Dr. Sebastian
Fahrldnder (1768—1841) im Januar 1802 die Verwaltung des Landes
iibernommen, bzw. usurpiert. Die Exekutive von 3 Mann bestand aus dem
Amtsverweser Dr. Fahrlinder, dem Rentmeister Georg Falkensteiner und
dem Forstmeister Michael Zihringer. Hier muss sich Falkensteiner weitge-
hend mit dem ehrgeizigen und teilweise despotischen Fahrlinder — dem
spiter bekannten Arzt in Aarau (HBLSIII, S.105) — eingelassen haben
(Jegge: Fricktal, S.247 bis 257). Diese Regierung wurde aber gestiirzt,
Fahrlander gefangen und Falkensteiner durch Uberfall verhaftet. Mit fran-
zosischer Hilfe kam sie als Verwaltungskammer wieder ans Ruder, bis ein
neuer Umsturz sie erneut beseitigte. Am 29. Dezember 1802 hat General Ney
Fahrlinder und Falkensteiner das Biirgerrecht entzogen und sie fiir Dienste
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im Fricktal unfiahig erklart. Falkensteiner hatte das LLand bis zum 6. Januar
1803 zu verlassen.

Von diesen Fricktaler Wirren ist fur uns von besonderem Interesse der
Vorschlag Michael Zdhringers vom 1. Mai 1801, im Fricktal eine Forstschule
mit vier Klassen zu errichten, die erste fiir Unterforster, die zweite fiir Ober-
forster, die dritte fiir Forstmeister und die vierte fiir Forstdirektoren. Diese
Schule mit einem fiir unser Land neuen und einmaligen Lehrplan hatte ihre
Leidensgeschichte (L. Weisz 1924, S. 82). Die Verwaltungskammer des Frick-
tales hatte am 25. Mirz beschlossen, diese Schule in Laufenburg zu errichten
mit Georg Falkensteiner, Michael Zahringer und Forstgeometer Georg Will
als Lehrkréften. Sie blieb trotz allen Anstrengungen der Lehrer in den Wir-
ren der Zeit stecken und wurde gegen Ende November 1802 von der Frick-
taler Gegenregierung aufgelOst.

Falkensteiner muss badischer Staatsbiirger gewesen sein. Verheiratet war
er mit Margarete Baumgartner aus Villingen. Sie schenkte ihm 3 Kin-
der: Franziska 1796, Eduard 1798 und Karl Konstantin 1801. Im Jahre 1819
stellte er das Begehren um Aufnahme ins Kantonsbiirgerrecht von Solo-
thurn, nachdem er Biirger der Gemeinde Zullwil geworden war. Aber erst
1827 genehmigte der Grosse Rat die Aufnahme ohne Gebiihr und ohne den
Nachweis iiber eine Liegenschaft im Werte von Fr. 4000.— erbringen zu
miissen, da er seinen Hof in Remetschwyl noch nicht hatte verkaufen kon-
nen. Dass er nicht auf Rosen gebettet war, geht daraus hervor, dass ihm der
Finanz-Rat fiir 1812 wie schon fiir 2 Jahre vorher den Hauszins bezahlen
musste (RM 1812, S. 1072). Nach seinem Tode hafteten auf seiner Liegen-
schaft in Solothurn Schulden im Betrage von 5500 Franken.

In den Jahren 1809 — 27 verwaltete er auch die Forstkasse und die
Chantierrechnung.

Im Jahre 1839 ist Falkensteiner krankheitshalber zuriickgetreten. Er
wurde dann zum Brandassekuranzkommissidr ernannt und als solcher verei-
digt (RM 1839, S. 658, 716). Im selben Jahre ernannte die Regierung seinen
Sohn Eduard zum Polizeidirektor. Er verwaltete die Brandassekuranzanstalt
bis zu seinem Tode am 2. April 1849.

Der neue Oberforstmeister war Ratsherr Kaiser, der im «Forstjournal»
1852 die forststatistischen Angaben iiber den Kanton Solothurn lieferte.

Anliésslich des Todes von Falkensteiner schrieb das «Solothurner Blatt»
vom 23. Mirz iber seinen Riicktritt: «Zu bemerken ist, dass der vorige
Oberforstmeister Hr. Georg Falkensteiner krankheitshalber auf die Wieder-
wahl verzichten musste. Hitte der wackere Mann einem Fiirsten gedient, so
wiirden seine langen Dienste mit einem Gnadengehalt geendigt haben. Die
Republik kann nur mit der Achtung der Mitbiirger zahlen und diese Pension
kann ihm gerechterweise nicht entzogen werden». Die andern Blidtter brach-
ten 1849 nur die leere Todesnachricht (freundliche Mitteilung der Zentral-
bibliothek Solothurn).
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5. Das Programm Falkensteiners
Bei seiner personlichen Aufwartung in Solothurn sind Falkensteiner vor
dem Finanz-Rat, wohl von Ludwig von Roll, folgende drei Fragen gestellt
worden:

1. in wie weit notwendig es seye die Forsten in einem Staate wissenschaft-
lich, systematisch und kunstmissig besorgen zu lassen?

2. was fiir Obliegenheiten, Pflichten und Beschiftigungen des ersten Forst-
beamten eigentlich wiren?

3. und was der Nutzen, Vortheil und Gewinnst von einer systematischen

Forstkultur seyn konnten?

Den ersten Punkt zerlegt Falkensteiner in zwei Fragen, ndmlich in die
Notwendigkeit der Forstkultur und eine kunstmissige und wissenschaftliche
Behandlung derselben.

Er nennt es einen grossen Vorteil, wenn ein Land Uberfluss an unent-
behrlichen Holzprodukten besitze. Er will keine Angaben machen {iber
Forstgesetze, Beobachtungen und Ausfithrungen der Oberforstimter in
Nachbarldandern und -kantonen, sondern erachtet es als Pflicht «eines kulti-
vierten Forstmannes, dafiir zu sorgen, dass genug Bau- und Brennholz fiir
Hausbrand, Bergbau, Glashiitten, Industrie und viele andere Gewerbe vor-
handen sei, ansonst bei Mangel eine gesittete Nation wieder in den alten Zu-
stand der Armut und Roheit zuriicksinkt. Welch ein Irrtum wire es dem-
nach, wenn die Zahl der Menschen immer vermehrt und zu gleicher Zeit die
Unterhaltungsmittel nicht nur nicht erhalten oder verhiltnismissig vermehrt,
sondern wohl gar vermindert wiirden». Holzarme Lander seien das abschrek-
kende Beispiel. Die Solothurner Regenten hétten die Lage erkannt und woll-
ten die Mittel zur Abwehr anwenden. Auch den zweiten Punkt hofft Falken-
steiner ebenso leicht zu beweisen und macht aufmerksam auf die stete Ab-
nahme der Waldflache seit grauer Vorzeit, wo genug Wald vorhanden und
eine fachménnische Bewirtschaftung uiberfliissig gewesen sei. Dem heute recht
spiirbaren Holzmangel «durch Wissenschaften, Kunst und Fleiss vorzubeu-
gen und schon in allen Staaten Europas verdient die Verwaltung der Walder

als ein- Hauptstaatszweig Aufmerksamkeit und die Sorgfalt der Regierung».
Wenn also eine Regierung den Ubeln, also dem Holzmangel vorbeugen oder abhel-
fen wili, so ist es notwendig:
1. den Inhalt der Flachen, die zum Holzbau bestimmt sind, zu wissen,
2. den wirklichen Holzbestand, oder korperlichen Inhalt darauf zu kennen.
3. die jahrliche Abgab, Verbrauch, oder Holznothdurft,
4. das Klima,
5. das Erdreich,
6. die vorhandenen Holzgattungen,
7. die Dienstbarkeit und
8. die bestmdoglichste Beniitzung aller Theile des Forst- und Jagdregales, genau ken-
nen.
Um aber diese Kenntnisse und Ubersicht einer hohen Regierung zu verschaf-
fen, so setzt es folgende Wissenschaften des ersten Forstbeamten zum Grunde im vor-
aus, als
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1. Forstnaturkunde,
II. Forstmathematik, und Geometrie.
a) einige Theile der angewandten Mathematik wie Mechanik, biirgerliche Bau-
kunst,
III. Forstokonomie und Forstpflege, Forstnutzung, Holzzucht. .
IV. Forst-Kameral-Polizeiwissenschaft mit Forstverbesserung, Forstschutz, Forst-
ertragsbeniitzung.
V. Forstrechtskunde
a) Forstregal mit Forstpolizeirecht und eigentlichem Forstrecht,
b) Jagdreale mit Jagd-, Fischerei- und Flossungsrecht.

Zu Punkt3 erachtet Falkensteiner den Gewinn einer solchen Organisation als
schwer bestimmbar mangels Kenntnis des Kantons. Ganz allgemein schiitzt er bei einer
Bevolkerung des Kantons von 45 000 Einwohnern mit einem Holzverbrauch von Brenn-,
Bau-, Nutz- und Sagholz von 67 500 Klaftern oder 263 000 m? oder 5,8.m?® pro Einwoh-
ner bei einem minimalen Preis von 4 Franken das Klafter den finanziellen Ertrag auf
270 000 Franken. «Sollte eine solche ungeheure jahrliche Erfordernis nicht schon einer
zweckmissigen Forsteinrichtung anvertraut werden diirfen?», folgert Falkensteiner dar-
aus.

Auf den schitzungsweise 96 000 Jucharten (34 500 ha) Waldboden (heute 30 000 ha)
rechnet er mit einem Holzvorrat von 1920000 Klaftern oder rund 7,5 Mio. m3 oder
220 m3 auf die Hektare, was bei dem angenommenen Preis von Fr.4.—/Klafter einen
Stockwert von 7,68 Mio. Franken ergibt. «Und sollte ein solches wahres, unentbehr-
liches Kapital nicht eine systematische Forstverfassung verdienen?». Diese Begriindung
erinnert uns an diejenige in der Werbeschrift des Schweizerischen Forstvereines von
1919 iiber die Produktionssteigerung der schweizerischen Forstwirtschaft.

Dann setzt sich Falkensteiner noch mit dem Thema Gesetz und Freiheit auseinan-

der.

Diese Wissenschaften sind zwar nicht allen Forstbeamten gleich notwendig, son-
dern es kommt darauf an was fiir Stellen dieselben vertreten und worin ihre Verrich-
tungen bestehen.

Die Pflichten und Beschiftigungen des ersten Forstbeamten oder eines Oberforst-
meisters, der die Administration des Forstwesens des Kantons besorgt, sind nebst der
piinktlichsten Befolgung der hohen Auftriage folgende:

1. Muss er die Forstpolizei und Forstjurisdiktion mit Nachdruck handhaben. Dahin
gehoren auch die Jagd-, Fischerei- und Flossrechte.

2. Die Hoheitssteine des Kantons, wie nicht minder der Staatsforsten sowohl, als der
Aeckerig- und Jagdgerechtigkeiten in fleissiger Obhut halten, damit wenigst der
Flacheninhalt nicht verschméleret werde.

3. Das Kassen- und Rechnungswesen in gehoriger Ordnung halten.

4, Die hochstmoglich kameralische Beniitzung der Forstprodukte seiner hohen Stelle
vorzuschlagen, die Nutzungs- und Unterhaltungsanschlige nach dem Ertrage der
Forste, und zur allgemeinden Befriedigung der Bediirfnisse in Erwigung zu zie-
hen, und

5. 'Die Forsteinkiinfte, auch

6. Die auf denen Forsten haftenden Dienstbar- und Gerechtigkeiten zu schitzen, des-
wegen also in allen Fillen mit Griinden bei seiner hohen Stelle sich zu verwenden,
und dahin iiberhaupt zu sehen, dass die Forsten, als das was sie sind — als Erwerb
und Nahrungsquelle des Kantons zur moglichst hohen Beniitzung der Regalien,
bewirtschaftet werden.

7. Der Oberforstmeister muss daher trachten, dass simtliche Forsten in geometrische
Karten unter seiner Aufsicht und Direktion nach punktierten Vorschriften aufge-
nommen und darnach
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10.

11.

12.

& e =

seiner hohen Regierung jedes Jahr einen piinktlichen Forstnutzungsetat vorlegen
zu konnen, ohne welch ersteres alles ungewiss wire.

Auch ist des ersten Forstbeamten eines Staates Unparteilichkeit, Geradheit, Unbe-
stechlichkeit, Unbefangenheit und Treue, Eifer und Fleiss, gegen den souverinen
Staat sowohl als gegen seine Untergebenen Forstbediensteten und Mitbiirger erste
Pflicht, die er nie aus den Augen zu lassen hat, wenn er das Gute fiir denselben er-
zwecken will.

Das Hauptaugenmerk des Oberforstmeisters soll auch sein, dass die vorhandenen
Fabrikationen, Manufakturen, und der Kunstfleiss nicht nur im bestindigen Unter-
haite mit Holz versehen, sondern auch noch weiters vermehrt werden konnen, wel-
che die Finanzen des Staates einzig im grossen vermehren, daher alle jene Gegen-
stande in der biirgerlichen Baukunst sowohl als auch bei der Wasserbaukunst und
allmoglichem Holzgebrauch wohl untersuchen was notwendig und {iberfliissig,
foiglich den Forsten niitzlich oder schédlich sei; denn nur durch diese Zweige kon-
nen die Forsten unbegreiflich geschont und die Fabriken erhalten werden. Daraus
verstehet sich endlich, dass

der erste Forstbemate zur Vermessung, Einteilung und Abschitzung sdmtlicher
Forsten hauptsidchlich mitwirken und besonders Aufsicht halten miisse, weil diese
Verrichtungen die Grundlage des ganzen Forstwesens und einer zweckmissigen
Forstkultur ist, woraus der Mangel oder der Uberfluss erkennt, und darnach die
erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden konnen. Weswegen schliesslich

dem Oberforstmeister auch zustehet, seiner hohen Regierung zweckmaissige und
annehmbare niitzliche Vorschlige, und Entwiirfe zu einer allgemeinen Kantons-
Forstordnung fiirzulegen.

Dagegen aber wire eines Forstinspektors seine Pflicht

Fleissige Aufsicht und Bereisung der Waldungen und Grinzen, auf alle ihm anver-
trauten Grenzsteine und deren immerwahrende Erhaltung, Holzausstock- oder
Verwiistungen in denen Forsten, Diebstihlen an Holz, Wildprit, und allen iibrigen
Holzprodukten; Handhabung des Forstgesetzes, und besonderen Verordnungen,
genaue Aufsicht liber die Bannwarten, Holzhauer, Kohler, Harzer, Hirten und auf
alle in denen Forsten handierenden Personen, treue Verwaltung, und fleissige un-
parteiische Berichte an seinen obern, oder vorgesetzten Forstbeamten.

Piinktliche Vollziehung aller Befehle seines Obern, worunter auch der Forstnut-
zungsetat begriffen ist.

Zweckmassige Vorstellung nach Lokal- und andern Umstdnden, worunter auch
niitzliche Antrige begriffen sind.

Die Besorgung des angeordneten Wiederanbaues von Holz, durch natiirlichen
Anflug, kiinstliche Besamung, und Bepflanzung mit angemessenen Holzpflanzen,
die Higung des Gewilds, und Schonung der Fische, sollte der Wildstand aber
iibertrieben, nicht verhiltnismissig und der Landwirtschaft nachteilig sein, dieses
beim Forstnutzungsetat berichten, um dagegen Verfiigung treffen zu konnen.

Der Bannwarten ihre Hauptpflichten sind:

Stite Aufsicht tiber die Grinzsteine, es mogen sein welche es wollen

Auf die Forst-, Jagd- und Feldfrevel genaue und tégliche Spdhe haben.
Piinktlichen Gehorsam seinem Obern leisten

Die Schlige fleissig besuchen, und in Gehauen auf die Holzmacher, Kohler, Har-
zer genaue Aufsicht tragen, und nicht zulassen, dass das zum Kunstfleiss ange-
zeichnete Holz zu Brennholz verwendet, auch zu verhiiten, dass durch Kohler,
Holzhacker und Hirten etc. ein Brand entstehe auch keine andere Bdume, als ange-
wiesen sind, geharzet werden
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5. Die Forstordnung in allen Punkten zu piinktlichen Erfiillung zu bringen.
Es verstehet sich daher, dass ein jeder Bannwart schreiben, lesen und rechnen kann
und auch die Holzarten kenne.

Dieses Programm, fiir seine Zeit etwas grundlegend Neues und Fort-
schrittliches, hat vor allem die Produktionssteigerung im Auge. Es riickt von
den jahrhundertealten Palliativmitteln des Holzsparens, des Ersatzes von
Holz durch Stein, Ziegel, Erde und Torf griindlich ab und riickt eine ver-
mehrte Erzeugung von Holz durch fachménnische Behandlung der Waldun-
gen in den Vordergrund. Es sind dies dieselben Mittel und Wege, wie sie
Hirzel in Ziirich, Gruber und Kasthofer in Bern und Zschokke in Aarau vor-
geschlagen haben. Es zeugt vom Weitblick der damaligen Solothurner Regie-
rung, vor allem Ludwig von Rolls, diese Vorschlige angenommen und die
Mittel zur Durchfiihrung bereitgestellt zu haben. Wie weit im Walde draus-
sen der Fortschritt durchgesetzt werden konnte, zeigen wir spiter.

6. Die Titigkeit Falkensteiners

Nach seiner Wahl und dem etwa anfangs Juli erfolgten Umzug nach So-
lothurn arbeitete sich der neue Oberforstmeister sofort in sein Tatigkeitsge-
biet ein. Am 15. Juli hat der Staatsrat dem Finanz-Rat die Oberleitung des
Forstwesens iibertragen (RM 1807, S. 674/5) und am 27. Juli dem Oberforst-
meister die erforderliche Anweisung fiir den Beginn seiner Arbeit erteilt. Als
Hauptpunkt sind darin enthalten: «Unstreitiges Eigentum, genaue Pline,
Umrisse und Beschreibung der Forsten und hauptsidchlich Lokalkenntnisse
von Gerechtigkeiten und Beschwerden, die auf den Forsten haften, sind Ge-
genstande, deren Mangel einen allgemeinen Schritt hindern und eine Zeit-
lang zu verschieben gebiethen. Wenn es also die Umstdnde nicht erlauben,
im ganzen Kanton die Basis der kiinftigen Forst Cultur izt schon und plétz-
lich zu griinden, so muss der erste Schritt auf einzelne Forsten der Bezirke
gerichtet werden, um durch die richtige Kenntnis der einzelnen Theile end-
lich auch jene des ganzen Staates zu erhalten. Die Birs Amteyen biethen zu
diesem Endzweck die vorziiglichere Gelegenheit dar . ..» Die Oberamtmin-
ner erhielten die Anweisung, Falkensteiner den ortlichen Forstbeamten
(Bannwarten) vorzustellen. Im folgenden Jahr erhielt der Oberforstmeister
den Auftrag, die Waldungen der Amteien Olten-GoOsgen zu untersuchen
(RM 1808, S.261) auch hier wieder die der Holzausfuhr auf dem Wasser
stark ausgesetzten Gebiete. «Durchfiihrung wiederholter Bereisungen aller
Bezirke des Kantons und Erkundigungen auf Ort und Stelle» mussten dazu
dienen, «die Lokalititen und besondern Verhiltnisse des dem Kanton Solo-
thurn eigenen Forstwesens kennen zu lernen» (Fz. R. Prot. 1809, S. 873). So
lautete eine andere Anweisung des Finanz-Rates.

Nun begannen sich die Aufgaben fiir den neuen Forstbeamten zu tiirmen.
Waren es solche von aussen oder solche, die er sich selbst stellte, gewesen?
Im Dezember 1808 schon lieferte er einen Bericht iiber den misslichen Zu-
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stand der Staatswaldungen ab (Fz. Schr. 1808), den er dem Fehlen eines Ge-
setzes und des notigen Personales zuschreibt. Aber auch allgemein stand es
mit den Waldungen bds. So musste 1808 festgestellt werden, dass, als aus
dem Gericht Oberdorf viele Sagholzbegehren eingegangen waren, bei deren
Bewilligung «in zwei, lingstens drei Jahren in den im Umkreis der vier in-
nern Amteien gelegenen Hochwaldungen kein Sagholz, selbst fiir die drin-
gendsten Bediirfnisse mehr zu finden sei» (Fz.Schr. 1808, S. 415). Auch spi-
tere Berichte und einzelne Gemeindechroniken bestitigen diese katastropha-
len Verhéltnisse, welche nicht nur die Holzmenge, sondern wegen der jahr-
hundertelangen negativen Auslese auch die Holzgiite betrafen.

Diese Zustinde haben wohl den Stand Solothurn bewogen, alle Verkaufe
von Holz und Holzkohle ausser Landes ohne behordliche Bewilligung zu
verbieten (RM 1808, S. 97). Auf Beschwerde des Kantons Aargau bei der
Tagsatzung musste diese verfassungswidrige Ordnung zuriickgenommen und
die Freiheit des Holzhandels wiederhergestellt werden. Wie bei diesem Erlass
neigte damals allgemein Solothurn eher zur Forderung des Polizeistaates.
Anléasslich einer grundsitzlichen Erkldarung des Grossen Rates vom 28. No-
vember 1808 iiber die Freiheit des Holzverkehres in der ganzen Eidgenossen-
senschaft hat der Rat, um diese «Missbeliebigkeiten» zu beheben, die Vor-
lage eines zweckmaissigen Forstgesetzentwurfes fiir die Herbstsession ver-
langt. Vordringlich hat er verordnet: «Bis zum Erscheinen dieses Gesetzes
sind die Schldge auch im Privatwald ohne Bewilligung des Regierungsrates
verboten. Geschlagenes Holz kann abgefiihrt werden. Der Verkaufer hat
dem Oberamtmann auf Grund eines Bannwartattestes zu beweisen, dass das
Holz aus seinem Privatwald stammt.»

In vorderer Linie stand immer wieder der Streit mit den nutzungsberech-
tigten Gemeinden um die Holzbezugsbegehren. Diese wurden immer reich-
lich hoch prisentiert und mussten dann herabgesetzt werden, um die schlei-
chende Waldzerstorung zu verhindern. Zu denjenigen fiir das Jahr 1811 &us-
serte sich Falkensteiner dahin, dass fiir die Holzkultur erst einmal Mittel
und Opfer aufzuwenden seien, der Waldboden geniige in seiner Ausdehnung
(RM. 1810, S. 1053). Eine gute Ausniitzung dieses Bodens werde dereinst
alle Bediirfnisse befriedigen konnen, was er sicher auch von den Vermes-
sungen und Abschitzungen erwarte (RM. 1810, S. 1055).

Daneben waren die Stocklosungstaxen fiir die Bezugsberechtigten neu zu
bestimmen, die der Oberforstmeister in einem sehr griindlichen Bericht vor-
legte (Fz. Schr. 1809, S. 475). Sie wurden darauf durch Gesetz vom
5. Juni 1810 in allen Einzelheiten geregelt.

Wohl von der Arbeitslast des Oberforstmeisters iiberzeugt, gab ihm der
Kleine Rat einen Sekretir in der Person des neu ernannten Holzkontrolleurs
bei.

Eine weitere grundlegende Aufgabe stellte sich Falkensteiner selbst,
nimlich die Ausbildung von Gehilfen im Aussendienst. Am 26. Dez. 1808
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forderte er in einer klaren, umfangreichen Eingabe mit ausfiihrlicher Be-
griindung ein Forstgesetz und das notige Personal zu dessen Ausfithrung und
seine Ausbildung in einer Forstschule (Fz. Schr. 1808). Dabei wies er auf
den Aargau hin.

Die Forstschule kam zuerst zustande. Der Finanz-Rat hat dieses Projekt eingehend
gepriift und dann den Réten vorgelegt (Fz. Schr. 1808, S.271). Am 12. Januar 1809 be-
schlossen Schultheiss, Kleiner und Grosser Rat des Kantons Solothurn die Errichtung
einer Forstschule (Prot. u. Beschl. 1809, S. 6):

1. Es soll noch im Laufe dieses Winters eine Forstschule errichtet werden, in welcher
vom Oberforstmeister Herrn Falkenstein der Unterricht in der Verwaltungsart der
Forsten, und jener in den geometrischen Waldvermessungen, durch den obrigkeitli-
chen Feldmesser Herrn Hirt ertheilt werden wird.

2. Aus jenen Amteyen, in welchen Staatswaldungen liegen, libernimmt der Kleine Rat
die Verkostigung zweyer jungen Kantonsbiirger wihrend dem ganzen Unterricht;
sollten aber aus diesen Amteyen die nothigen Zoglinge nicht forfindig gemacht wer-
den konnen, so wird der Kleine Rat diese Anzahl aus einer jeden Amtey einberufen
lassen.

3. Der Unterricht ist unentgeltlich.

4. Die Bewerber miissen richtig lesen, schreiben und rechnen konnen, im Alter von
18 bis 40 Jahren stehen und von rechtschaffenen Eltern stammen. Aus den Schiilern
wird der Kleine Rat nach bestandener Priifung 6 zu Unterforstern anstellen.

Am 12. Mai 1809 berichtet der Finanz-Rat iiber den Erfolg der Schule,
dass sich auf die Bekanntmachung hier so viele Bewerber gemeldet hitten,
dass auch bei dreifachem Territorium des Kantons nicht alle anzustellen ge-
wesen waren. Durch Vorpriifungen sei die Zahl auf 13 herabgesetzt worden.
Die beiden Lehrer hatten «durch ihren passenden und reichlichen Unterricht
beinahe das Unmogliche geleistet; sie verdienen allerdings das grosste Wohl-
wollen der Regierung». Auch die Schiiler ernteten Lob. Als das Ende des
Unterrichtes nahte, machte Falkensteiner den Vorschlag, den Unterricht bis
mindestens Anfang Oktober fortzusetzen. Der Kleine Rat stimmte zu, «die
Forstschule solle sowie es die hiduslichen Geschifte der Schiiler bei ihren
heimatlichen Feldarbeiten gestatten, fortgesetzt werden; der Oberforst-
meister solle bei seinen Sommerbereisungen jedesmal die Forstschiiler aus
dem Bezirk mitnehmen, den er bereisen will, um sie so mit den Lokalverhalt-
nissen des ihnen einst anzuvertrauenden Forstbezirks und mit der Praxis der
Forstwissenschaft vertraut zu machen». Der Standesfeldmesser hatte seine
Arbeit ebenso fortzusetzen, damit die Schiiler ihre Stellen am 1. Oktober an-
treten konnen (Fz. Schr. 1809, S. 272 — 274).

Auf Antrag des Finanz-Rates beschloss der Kleine Rat am 9. Mai 1810
die Forster der 6 ersten Forstbezirke zu bestdtigen und ihren Gehalt ab
1. Oktober auszurichten, nachdem er schon im Vorjahr beantragt hatte, sie

mit den notigen Vermessungsinstrumenten auf Staatskosten auszuriisten
(Fz. R. Prot. 1809, S. 637).

Damit hat der Kanton Solothurn seine ersten Kreisforster, wie sie heute
noch genannt werden, erhalten.

362



Nun ware es ja geradezu ein Wunder gewesen, wenn sich nun alles nor-
mal entwickelt hitte, denn der Sprung vom Alten zum Angestrebten war
iibergross. Bis zum Jahre 1818 waren die meisten Kreisforsterstellen wieder
verwaist. Offenbar waren den neuen Forstbeflissenen die Hindernisse zu
gross, die Widerstdnde zu schwer gewesen, so dass sie aufgaben. Auch wur-
den 1813 zwei Forster als Feldmesser verwendet (RM. 1812, S. 1307). Im
Jahre 1818 war dem Kleinen Rat (RM. 1818, S. 290) infolge einer Vakanz in
Dorneck-Thierstein und der Notwendigkeit der Forderung der Waldmessun-
gen (Fz. Schr. 1816/19, S. 34/5) ein von Forstdirektion und Finanz-Rat vor-
gelegtes Forstschulprojekt fiir 1819 genehm. Der Unterricht wurde zu den
friilhern Bedingungen nach Ausschreibung ab 13. April im Frith- und
Spatjahr durch Falkensteiner allein durchgefiihrt.

Schon neben der ersten Forstschule gingen die Vorbereitungen fiir ein
neues Forstgesetz einher. Der Friihjahrssession des Grossen Rates legte Fal-
kensteiner die Grundsitze dar, die eine Landesforstordnung enthalten miisse
(Fz. R. Prot. 1809, S. 872 ff). Er erhielt den Auftrag, eine solche auszuarbei-
ten. Bereits Anfang Mai lag diese vor dem Finanz-Rat, der die Arbeit des
Oberforstmeisters besonders wiirdigte.

Am 24. August 1809 legte der Finanz-Rat mit einem 9seitigen Bericht
den Gesetzesvorschlag vor, wobei er glaubte «das Zeugnis ablegen zu miis-
sen, wie sehr sich der Oberforstmeister durch Kenntnisse und Tatigkeit aus-
gezeichnet und so den Erwartungen der Regierung bis dahin in vollem Masse
entsprochen hat».

Dieser Gesetzesvorschlag zerfiel in 2 Teile, in «die allgemeine Landes-
forstordnung» und in das Forstfrevelstrafgesetz und hat nach Ansicht des Fi-
nanz-Rates «die moglichste Vollkommenheit erreicht». Das diirfen wir auch
heute noch bestétigen.

In diesem Entwurf ist bereits deutlich der Grundsatz der Nachhaltigkeit
festgelegt, auch fiir die Waldungen der Korporationen (Kloster, Stifte,
Rechtsame): «Dass eine Gemeinheit in Riicksicht auf ihr Besitztum nur
Nutzniesserin ist, und also das Kapital ihren Nachkommen, wenn schon
nicht vermehren, so wenigstens erhalten solle» (Fz. R. Prot. 1809, S. 878).

Die Privatwaldbesitzer werden darin zu nachhaltiger Wirtschaft nur er-
mahnt.

Wie vorgesehen, beschlossen am 28. Herbstmonat 1809 Schultheiss,
Kleine und Grosse Riite des Kantons Solothurn diese Allgemeine Forstord-
nung als Forstwirtschafts- und Forstpolizeigesetz in Kraft zu setzen (Prokl.
1809, S. 1113). Sein Inhalt war folgender:

Die obere Aufsicht, die innere und dussere Verwaltung und Bewirtschaf-
tung der Waldungen sowie Handhabung und Ausfiihrung der verordneten
Forstpolizeigegenstinde iiber sdamtliche Forsten des Kantons wird unter un-
mittelbaren Befehlen des Kleinen Rates dem Oberforstmeister iibertragen.
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Der Kleine Rat bestimmt Uniform, Bewaffnung und dusserliche Auszeich-
nung zu jedermanns schuldiger Achtung des Oberforstmeisters. Der Kanton
wird in 8 Forstbezirke eingeteilt, deren Leitung je einem in der Kantonsforst-
schule unterrichteten und gepriiften Forster iibertragen wird. Die einzelnen
Waldungen sind einem Bannwart unterstellt. Forster und Bannwarte sind be-
waffnet.

Verkauf und Verteilung von Gemeinde- und Korporationswaldungen
sind verboten. Berechtigte Anspriiche von Holzrechten im Staatswald sollen
giitlich beigelegt oder vom Richter entschieden werden. Rodungen sind nur
mit Bewilligung des Kleinen Rates gestattet. Die Holzrechte im Staatswald
vor 1798 werden nach Massgabe des Holzbestandes in den betreffenden Ge-
meinden anerkannt. Berechtigte Gemeinden und Private sind schuldig, alle
erforderlichen Arbeiten zur Forstkultur, Grenzberichtigung, Wiederherstel-
lung, Anbauung, Einfriedung, Aufnahme, Abschitzung und Benutzung die-
ser Waldungen unentgeltlich zu leisten. Die Abgabe von Sag- und Bauholz
soll nur nach griindlicher Priifung der Gesuche erfolgen mit der eventuellen
Weisung, in Stein zu bauen und strikte Ziegel fiir die Dacher zu verwenden.
Brennholz ist durch Bau gemeinsamer Back- und Waschhduser und spar-
same Einrichtung der Feuerstdtten zu sparen. Die Holzbediirfnisse des gan-
zen Landes sind innerhalb eines halben Jahres festzustellen wie auch die vor-
handenen Waldungen nach Grosse, Lage und Holzbestand zu beschreiben.
Die Staatswaldungen sind zu vermessen, kartieren, beschreiben, die Grenzen
zu bereinigen und auszusteinen. Die Staats-, Gemeinde- und Korporationswal-
dungen sind nachhaltig zu bewirtschaften. Krankes, zusammengedriicktes
und windgefilltes Holz ist aus dem Walde zu schaffen. Die Schlagfiihrung
hat zur Hauptsache von Ost nach West zu erfolgen. Da wo sich keine natiir-
liche Verjiingung einstellt, miissen Pflanzungen und Saaten nachhelfen.

Holzbegehren miissen zeitig angemeldet, scharf gepriift und inhaltlich ge-
nau umschrieben von den Forstern bis 1. August der Forstdirektion eingege-
ben werden. Fiir Lohrindenbegehren der Rotgerber gilt derselbe Zeitpunkt.
Die entsprechende Verwendung der Forstprodukte ist zu kontrollieren.

Die Holzanweisungen aus dem Staatswald besorgen die angestellten For-
ster mit dem Waldhammer. Auch die Fillungszeiten werden geregelt, wie
auch die Stockrodung an unschédlichen Orten gestattet. Brennholz und iiber
18 cm dicke Nutzholzstimme sollen mit der Sége gefdllt und nicht geschrotet
werden. Die iible Gewohnheit, 3 bis 4 Fuss hohe Stocke zu belassen und diese
nachher als Stocklibrennholz zu gewinnen, wird verboten. Dann setzte die
Ordnung auch das Verkaufsmass der verschiedenen Sortimente fest, suchte
dass Ubermass der Abfuhrwege zu vermindern und die Zeit der Abfuhr zu
regeln.

Dem Forstschutz gegen Weide und die vielen kleinen Nebenbenutzungen
sowie gegen Schadlinge gelten 23 Paragraphen, den Vorsichtsmassregeln ge-
gen Feuer, Theer-, Pechbrennen, Harzsieden, Aschebrennen und Potasche-
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sieden, Kohlebrennen, Hausbau in Waldesnihe, Rauchen und Feuern im
Walde, Motten und Reutebrennen sowie Loschen von Waldbrianden 16 Para-
graphen.

Zu dieser Forstordnung, die Falkensteiner so rasch vorlegen konnte,
hatte er gute Vorlagen. Sie dhnelt vor allem in der Ausdehnung der ihm si-
cher bekannten Forstordnung von Kaiser Joseph II. von Osterreich fiir die
vorderosterreichischen Lande (wozu das Fricktal gehorte) vom 7. Dezember
1786, aber noch mehr der bekannten Forstordnung des Fiirstbischofs von
Basel von 1755 (L. Weisz 1935). Vieles davon aber lag so im Zuge der Zeit,
dass es fast tiberall dhnlich geregelt werden musste wie zum Beispiel in Zii-
rich 1807 durch Hirzel. Wenn auch Falkensteiner dies und das von andern
Forstgesetzen iibernommen hat, so besticht doch seine Einfiihlung in die So-
lothurner Verhiltnisse und die in so kurzer Zeit gewonnene Kenntnis von
Land und Leuten. Einen Vorwurf kénnen wir ihm nicht ersparen:

Diese Forstordnung mit ihren 86 Paragraphen war sicher ein vollstdn-
diges Werk, aber weit iibersetzt im Verhiltnis zu den vorhandenen Umstén-
den und den zur Verfiigung stehenden Kraften. Das war wahrscheinlich mit
ein Grund zur Resignation der Kreistorster, die allein im «Dschungel»
draussen zum Rechten sehen mussten.

Im gleichen Monat folgte noch das Gesetz iiber die Bestrafung der Forst-
frevel (Prokl. 1809, S. 168). _

Mit diesen beiden Gesetzen von 1809 stand Solothurn unbestreitbar an
der Spitze des forstlichen Fortschrittes im Lande. Wie es aber im Walde
draussen tatsachlich ausgesehen hat, werden wir noch sehen.

Sowohl bei der Berufung Falkensteiners wie bei der Begriindung der
Forstschule und der Aufstellung der Forstordnung miissen wir noch eines
Mannes gedenken, der zu jener Zeit Mitglied des Kleinen Rates und als sol-
cher Prasident des Finanz-Rates war: Franziscus, Petrus, Ludwig, Leo von
Roll (1771 — 1839). Er war schon in der Okonomischen Gesellschaft titig
gewesen, hat 1797 die Fayencefabrik Matzendorf gegriindet, dann sich der
Eisenverhiittung mit dem dortigen Hochofen zugewandt. Er ist schliesslich
durch den weitblickenden Ankauf und die Ubersiedelung seiner Unterneh-
men nach Gerlafingen (Altermatt 1929, S. 84), wo die grossen, in Solothurn
mangeinden Holzmengen auf der Emme und Aare zu erhalten waren, zum
Begriinder der Weltfirma seines Namens geworden. Er hatte die forstlichen
Notwendigkeiten mit klarem Blick erkannt und Falkensteiner im Finanz-Rat
und im Kleinen Rat weitgehend unterstiitzt.

Nun hiess es mit Hilfe der Kreisforster das neue Gesetz zu vollziehen.
Am 16. Mai 1811 erhielt der Finanz-Rat den Auftrag, tber die Lage der
Staatswilder eine «umsténdliche Beschreibung» aufzunehmen. Dazu erachtet
er als notig, simtliche Waldungen auszumessen, zu kartieren, den Holzbe-
stand aufzunehmen und den kiinftigen Ertrag abzuschitzen (Fz.R. Schr.
1811, S. 699). Am 30. Mai hat der Grosse Rat die Vermessung und Abschit-
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zung der Hochwaldungen (= obrigkeitliche Wilder) befohlen. Nach einge-
holtem Vorschlag der Forstverwaltung genehmigte er geméss Bericht des Fi-
nanz-Rates vom 1. August 1811 die klare Gliederung in Markenbereinigung,
Vermessung und Bestandesaufnahme. Bei der Markenberichtigung allein
schon tiirmten sich die grossten Schwierigkeiten, indem die meisten Grenzen
unbestimmt und von den Anstossern oft zu ihren Gunsten verschoben wor-
den waren. Da Beweise und Zeugen meistens fehlten, hat der Finanz-Rat an-
geordnet, dass jeder Bezirksforster mit ein oder zwei Gemeindevorgesetzten
oder eines in der Gemeinde kundigen Mannes sich auf dem Lokal mit den
Anstossern iiber die Grenzen zu einigen, diese in eine Tabelle einzutragen
und zu verpfahlen habe, wobei nicht kleinlich verfahren werden solle. Bei
unlosbaren Differenzen hatte die «Waldgrenzberichtigungskommission», be-
stehend aus dem zustdndigen Oberamtmann, dem Oberforstmeister und dem
Standesfeldmesser zu entscheiden und numerierte Steine setzen zu lassen auf
Kosten des unterliegenden Teiles (Fz. R. Schr. 1811, S. 701).

Die darauf folgenden Waldvermessungen mittels Messstich im Flachen-
mass von 40 000 Fuss die Juchart hat nicht nur die Grenzen, sondern auch
den Bestand (Holzart, Alter, Fldche), die Wege, Bache, Fliisse, Mooser,
Teiche und die Anstosser zu erfassen. Die Holzarten sind in Farbflichen und
nicht mit einzelnen Baumchen anzugeben. Um die Kosten der Vermessung
zu ermitteln, sollen einige hundert Jucharten in der Ebene und im Berg im
Taglohn vermessen und kartiert werden. Der beziigliche Entwurf eines Be-
schlusses ging an den Kleinen Rat. Falkensteiner hat dazu am 25. Juli 1811
die eingehende Begriindung (Fz. R. Schr. 1811, S. 705 bis 721), ein ausge-
dehntes Tabellenwerk, sozusagen eine vollstindige Vermessungsinstruktion,
die allein einer Betrachtung wert wire, geliefert. Falkensteiner hat immer die
Vermessung und Abschitzung der Staatswaldungen als Grundlage fiir eine
Abtretung an die berechtigten Gemeinden, die damals schon erwogen wurde,
betrachtet. | :

Am 4. Oktober 1810 hatte sich der Finanz-Rat wieder einmal mit den Holzbegeh-
ren der Gemeinden zu befassen. Er stellte dabei fest (RM. 1810, S. 1053 bis 1056):

1. Die von den Gemeinden eingegebenen und in Tabellen zusammengefassten Holzbe-
gehren sind weit ilibersetzt (zum Beispiel Rb. 1835/6).

2. Damit ist unwiderlegbar bewiesen, dass wenn im Forstwesen iiberhaupt nicht die
strenge Ordnung eintritt, welche die Forstordnung vorschreibt und diese ohne
Riicksicht auf Nebensachen gehandhabt wird, alles endlich unbefriedigt bleiben
wird und jede Stunde, wdhrend welcher eine Verbesserung verschoben wird, ein
progressiv vermehrter Verlust ist.

3. Wenn Pflanzung, Besamung, Beschiitzung der Wailder nicht strenger gehandhabt
werden, so werden in Zukunft die Anweisungen an die Gemeinden immer kleiner.

4. Es diirfen keine Miihe und Arbeit, keine Kosten und Opfer gescheut werden um das
Holz zu schonen und zu vermehren.

5. Auf die Zeit, wo aller Waldboden des Kantons gehorig benutzt sein wird, die zuver-
sichtliche Versicherung gegeben werden kann, nicht nur jedem sein benétigtes Holz
ohne Unterschied verabfolgt werden kann, sondern Aussicht auf Uberschuss be-
stehe.
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Diesen allgemeinen Anmerkungen miissen diejenigen folgen, die die diesjihrigen

Anwendungen betreffen. Als Massstab gilt:

a) Bei den Holzanweisungen ist auf die Notdurft des Petenten wie auf den Forst-
zustand der Gegend Riicksicht zu nehmen.

b) Alle Holzbegehren, die nicht unumgénglich nétig scheinen oder durch Stein- und
Maurerarbeit ersetzt werden konnen, auch Kiichenbdden und Stallbriicken, sind ab-
zuweisen.

c) Dass das von den Professionisten in grosser Menge verlangte Nutzholz herabgesetzt
werden soll, da die Privaten das Holz fiir Werkgeschirr selbst verlangen.

d) Dass in allen Gemeinden ein Vorrat an Brunnendiinkeln vorhanden sei.

e) Wo Holz fiir Neubauten abgeschlagen wird, kann mit angekauftem Holz gebaut
werden.

Im selben Jahr sind die neu ernannten Forster zu einem Ergédnzungskurs mit Un-
terricht iiber das Forstgesetz einberufen worden.

Anno 1812 hat der Kleine Rat geboten, die Waldvermessungen im Bezirk
Olten zu beschleunigen (RM. 1812, S. 676), anderseits einen Vorschlag ge-
priift, die Abtretungen ohne Vermessung vorzunehmen. Infolge der Kosten
fir die Vermessungen hatte sich ein Opposition gebildet..

Als am 8./9. Januar 1814 durch einen Staatsstreich des ancien régime die
Mediationsregierung gestiirzt und trotz der Jinner-, Juni-, Oktober- und No-
vemberputsche mit Hilfe Bern am Ruder blieb (v. A rx 1877), hat Falken-
steiner seine Dienste der neuen Regierung angeboten, die diese Mitte Januar
gnidig annahm und ihn auf zwei Jahre wihlte (RM. 1814, S. 106).

Im Friihling 1814 erhielt der Finanz-Rat vom Kleinen Rat den Auftrag
zu untersuchen, «ob das Forstwesen nicht einer 6konomischen Einrichtung
beddrfe und einen daherigen Vorschlag einzureichen» (RM. 1814, S. 555).

Wihrend seiner Wirksamkeit war die Zeit Falkensteiners neben den
schon genannten Verrichtungen ausgefiillt mit Priifung der jdhrlichen Holz-
begehren der Gemeinden an den Staatswald, Abwehr der Weigerung der
Biirger Holz zu sparen, Holzabgabe an Kloster, Rodungsbegehren, March-
streitigkeiten, Waldbrande, Frevelsachen und Bussenerlass, Kampf gegen un-
befugte Nebennutzungen wie Harzen, Aschebrennen, Rasenbrennen (dieses
sieche Grossmann 1930, S. 211).

Die durch das Gesetz vom 13. Marz 1824 aufgestellte Pflicht, die Hoch-
wilder und Allmenden ins Grundbuch aufzunehmen, wurde vom Kleinen
Rat im Juli 1826 erlassen, da sie sich als zu kostspielig erwies und Handén-
derungen nicht zu befiirchten waren. Wie leicht wire dieses Geschaft gewe-
sen, wenn nicht immer — aus Kostengriinden — die Waldvermessungen Fal-
kensteiners gebremst worden waren.

Ein Beschluss des Kleinen Rates vom 4. Juli 1826, gestiitzt auf einen Bericht des

Finanz-Rates regelte das «Gabenholz fiir die Eingeteilten und Ansassen» wie folgt:

1. Es solle den eingetheilten Ansassen die Halfte Gabenholz gegen die gleiche gesetzli-
che Taxe wie dem Ortsburger, nach ihrer Klasse als Bauer oder Tauner verabfolget
werden.

2. In Betreff der Ansassen aber wird in der Folge bestimmt werden, wieviel Gaben-
holz denselben nach Verhiltnis des in ihren Gemeinden zu haltenden Gegenrechtes
bestimmt werden konne.
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Ein dhnliches Kreisschreiben iiber die Beholzungsart der Hintersdssen erging am
24. Januar 1827, da sich auch hier Anstinde ergeben hatten. Darum solle, solange der
Holzbestand es nicht anders erlaubt:

1. Den Hintersdssen, welche Kantonsbiirger sind, in derjenigen Gemeinde, wo sie sich
aufhalten, die Halfte Gabenholz gegen namliche Taxe, wie dem Ortsburger, nach
ihrer Klasse als Bauer, Halbbauer oder Tauner verabfolgt werden.

2. Hintersiassen aus Gemeinden mit Rechtsamewaldungen ohne Gegenrecht haben kei-
nen Anspruch auf Holz aus den Hochwildern.

3. Ebenso hat der niedergelassene Landesfremde gar kein Recht auf Gabenholz.

Aus dieser Klassifizierung der Einwohner schon kdnnen wir uns ungefihr ein Bild
machen, mit welchen Schwierigkeiten die Feststellung der die Holzrechte abzuldsende
Waldzuteilung an die Gemeinden bringen musste. Anderseits begegnen wir hier den er-
sten Anfiangen einer sozialen Besserstellung dieser Einwohnerklassen.

Im Frithjahr 1829 regelte der Kleine Rat die gegenseitige Holzaus- und
Einfuhr mit den Kantonen Bern und Basel. ;

Nun nidhern wir uns allmadhlich dem Jahre 1830, in dem im Dezember der
«Balsthalertag» stattfand. Die Gemeinden wurden aufliipfischer, der Holz-
frevel nahm zu. Der Kleine Rat gestattete in einem Zirkular an die Oberamt-
ménnern den Staatsbannwarten einen Gehilfen zur Bekampfung des Forst-
und Jagdfrevels anzustellen. Der fast einstimmige Ruf der Schwarzbuben
lautete: «Die Landjager und Forster weg» (v. Arx 1880, S. 30). Also dort hat
sie der Schuh gedriickt! Als der Grosse Rat in seiner Session vom
20. — 26. Dezember 1830 mit Begehren iiberschwemmt wurde, befanden
sich auch solche, die Forstordnung betreffend, ganz dhnlich wie bei der Ziir-
cher Regeneration (Grossmann 1937 S. 193).

Dem wirdig verlaufenen «Balsthaler Tag» folgte die liberale Regenera-
tionsverfassung vom Jahre 1831, welche die «Gnadigen Herren und Obern»
abschaffte und das Forstwesen der Kommission des Innern iibertrug.

Wie diese Verfassung den Ausgangspunkt fiir einen ungeahnten politi-
schen und wirtschaftlichen Aufschwung bildete, so brachte sie auch fiir den
Wald grundlegend Neues. In vorderster Linie stand, wie leicht zu begreifen
ist, die Abtretung der Hochwaldungen. Ein Gesetz vom 6. Februar 1832
sorgte einstweilen fiir Ordnung in dieser Sache, bis ein allgemeiner Entscheid
hieriiber gefallen sei.

Ferner galt es, sich mit den Rechtsamen in den Bezirken Bucheggberg-Kriegstetten
auseinanderzusetzen, da schon langere Zeit, dhnlich wie im Kanton Bern, Streit zwi-
schen Rechtsamebesitzern (Korporationsgenossen wie im Kt. Ziirich und Aargau) und
den Rechtsamelosen bestand. Letztere verlangten die Aufhebung der Rechtsamen, das
heisst die Angliederung deren Giiter an die Einwohnergemeinden. Dadurch wuchs die
Erbitterung. Der Kleine Rat musste eingreifen und in einer «Proklamation» vom
13. November 1832 die Parteien an die ordentlichen Gerichte weisen. Am 21. Mai 1835
hat der Grosse Rat die Ablosbarkeit der Rechtsamen ausgesprochen und den Kleinen
Rat beauftragt, beziigliche Vorschlige einzureichen. Wiederum eine schwere Aufgabe
fiir Falkensteiner. Am 31. Juli beschloss der Kleine Rat den Rechtsamen kundzugeben:

1. Die Rechtsamewaldungen sollen unter Aufsicht des Oberforstmeisters durch eigene,
von der Kommission des Innern zu bezeichnende und hiefiir besonders zu beeidi-
gende Minner auf Kosten des Staates nach besonderer Anleitung abgeschiatzt wer-
den.
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2. Die Gemeinden haben durch besondere Ausschiisse Auskunft zu erteilen.

3. Diese Ausschiisse sollen hélftig aus Rechtsamebesitzern und Minder- und Nicht-
rechtsamebesitzern bestehen.

4. Wo Ausschiisse fehlen, amten die Schatzungsmanner weiter.

5. Die Gemeinden haben diesen Schatzungsméannern jeden moglichen Beistand zu lei-
sten.

Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass am 22. Mirz 1833 Falkensteiner, da-
mals 67jihrig, fiir eine neue Amtsdauer von 6 Jahren wiedergewidhlt worden ist, mit
einem Gehalt von 900 Louis d’or und einem Taggeld von 7 Louis d’or. Er hatte seinen
Aufenthalt draussen bescheinigen zu lassen!

Im Juli 1836 hat der Grosse Rat Streitigkeiten iiber die Rechtsameablo-
sungen an den ordentlichen Richter gewiesen und im Herbst fiir die Bezirke
Bucheggberg und Kriegstetten einen eigenen Forster bestellt (Sammlung
S. 112/113), ferner die Verteilung der Rechtsamen auf die Hauser geregelt
(Sammlg. S. 114 mit eingehender Tabelle mit gemeindeweiser Angabe der
Rechtsamen, der Héduser und der Zuteilungen). Am 12. Juli 1840 hat der
Grosse Rat die giitlichen Abmachungen zwischen Gemeinden und Recht-
samenbesitzern reguliert (Sammlg. S. 119).

Am 14. Mai 1833 erliess der Kleine Rat eine Verordnung iiber erhohte
Strafen fiir Frevel, unbefugtes Sammeln von Leseholz und allerlei Nebennut-
zungen und kleinen Sortimenten, wobei wir besonders das Abhauen und
Ausgraben von Buchsbdumen nennen mochten (Oberbuchsiten, Egerkingen
und Umgebung).

Indessen trieben die ungliicklichen Servitutsverhiltnisse und der immer
mehr iiberhandnehmende Holzfrevel dringend einer Sanierung zu. Am
16. August 1834 erstattete die Kommission des Innern — Ludwig von Roll
auch hier Prasident — einen «Bericht und Vorschlag tiber das Forstwesen»
an den Kleinen Rat. Darin wird in ganz diistern Farben der gegenwirtige
Waldzustand geschildert, der «ans Kligliche grenzt» (Comm. d.I. 1835,
379 ff): Meist selbst verschuldeter Holzmangel in den meisten Gemeinden,
Verfahren im Walde mit wenig Riicksicht auf die Zukunft, wozu bisweilen
die Unterforster im eigenen Interesse ihr Mogliches beitrugen. Besonders
hart wurden die Wilder in den politischen Wirren hergenommen. Und seit
von der Abtretung die Rede ist, suche jeder noch soviel zu erwischen als
moglich, sei es durch Frevel oder Holzbegehren. Die Aufsicht durch Forster
und Bannwarte hat versagt, sie wird einerseits aber auch durch ihre ausser-
ordentlich geringe Entléhnung entschuldigt, aber noch mehr durch den Er-
lass vieler Forstfrevelstrafen.

Die Kommission schldgt zwei Losungen vor. Nach der ersten will sie die
Verhiltnisse belassen, Forster und Bannwarte aber besser ausbilden und ent-
16hnen sowie besser ausgewiesene Leute anstellen. Die zweite Losung sieht
die Abtretung der belasteten Wilder an die berechtigten Gemeinden vor und
gibt einige Anleitungen dazu (Comm. d.I., S.380 bis 385). Wichtig und
ausserordentlich zukunftstrichtig ist der Vorschlag, dass die Wilder unter
der Oberaufsicht des Staates bleiben miissen. Auch hier kommt wieder die

369



Furcht vor «den langwierigen Vermessungen» zum Ausdruck. Die Kommis-
sion gab dem zweiten Vorschlag den Vorzug, den sie doch in etwas zu grel-
len Farben malte. Sie hoffte, das Verfahren durch ein Muster im Leberberg
ausprobieren zu konnen.

Nach der Erdauerung durch den Kleinen Rat erliess der Grosse Rat am
21. Dezember 1836 das von den Gemeinden schon ldngst erwartete «Gesetz
uber die Ausscheidung und Abtretung der Wilder und Allmenden an die Ge-
meinden» (Sammlg. II. S. 105). Die Einleitung dazu lautet: «Da die mit
Holzberechtigungen von Gemeinden belasteten Staatswaldungen so gleich-
giiltig und unwirtschaftlich behandelt werden, dass bei dem langsamen
Wachstum des Holzes und der Eigentiimlichkeit der Waldwirtschaft der jetzt
in einigen Gemeinden fiihlbare Holzmangel fiir die Zukunft allgemeiner zu
werden droht, und da auch die Erfahrungen mit Gemeinden, an die friiher
Staatswald abgetreten worden war, besser sind, da aber nach der Ausschei-
dung besondere Aufmerksamkeit der Staats(forst)polizei zur Kultur und Be-
aufsichtigung erfordert wird und geeignete Vorsichtsmassnahmen getroffen
werden miissen, haben wir beschlossen . .".»

Durch dieses Gesetz wird so viel Fliche an die Gemeinde abgetreten,
dass sie ihre Bediirfnisse decken kann, namlich 400 feste Kubikschuhe
(10,8 m3) jéhrlicher Ertragsfiahigkeit fiir jede Haushaltung. Die abgegebenen
Waldungen konnen andern Gemeinden abgetreten, diirfen aber weder ver-
kauft, vertauscht, verpfiandet oder verteilt werden. Jede Gemeinde hatte
einen einmaligen Beitrag von 2 Franken pro Juchart an die Aufsichtskosten
zu erlegen. In den dem Staat verbleibenden Waildern horen Frondienst und
Weiderechte auf. Den allgemeinen Loskauf von Weiderechten regelte das
Gesetz vom 23. Dezember 1835.

Unter den allgemeinen Bestimmungen des Abtretungsgesetzes ist dieje-
nige des § 18 eine der folgenschwersten: «Die den Gemeinden abgetretenen
Waldungen bleiben ferners unter der Oberaufsicht des Staates in bezug auf
deren Erhaltung und Bewirtschaftung nach Anleitung der bestehenden
Forstgesetze». Ein Zusatzgesetz vom 13. Dezember 1844 musste noch die
Verhiltnisse derjenigen Gemeinden regeln, welche keinen oder nur wenig
ihrer Benutzung unterworfenen Wald besassen (Sammlg. I1, S. 112). Es wa-
ren dies vor allem Giinsberg und Flumenthal.

Die Abtretung selbst vollzog sich in den Jahren 1836 bis 47 und betraf
31 000 Jucharten (rund 8600 ha) oder 27,59y der heutigen Gesamtwald-
flache des Kantons. Dazu kamen 8072 Jucharten Allmenden. Flachenmissig
gesehen war diese Aktion weniger bedeutend, um so grosser war ihr politi-
sches, spater ihr wirtschaftliches Gewicht. Sie hat den Gemeinden Eigentum
am ehemaligen Staatswald verschafft, aber auch Verwaltung und Verantwor-
tung iiberbunden. Wichtig war, dass die notige Staatsaufsicht blieb, ohne die
damals nirgends produktive Waldwirtschaft getrieben wurde. Damit hat So-
lothurn auch seinem Forstgesetz vorgearbeitet und nicht wie Baselland, das
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durch Gesetz vom 18. August 1836 die Eigentumsrechte des Staates an den
Hochwaldungen an die Gemeinden iibertrug (Forstl. Verh. 1898, S. 47) ohne
die geringste forstpolizeiliche Aufsicht des Staates. Der Kanton erhielt diese
erst im 20. Jahrhundert.

Der greise Falkensteiner hatte an dieser wohl gelungenen Entwicklung
ein grosses Verdienst.

Nun erwies es sich auch klar, dass mit der alten Forstordnung von 1809 sowohl
wirtschaftlich wie politisch nicht mehr auszukommen war (Regeneration!). Es war
wahrscheinlich die letzte grosse Anstrengung Falkensteiners auf forstlichem Gebiet, die-
ses Gesetz zu entwerfen, das vom Regierungsrat durchberaten und vom Grossen Rat
am 7.Januar 1839 erlassen wurde. Es trug den Titel «Gesetz iiber Aufstellung einer -
neuen Forstordnung» (Sammlg. G. & V. 1939, S. 3). Es legt die Oberaufsicht des Staates
iber die Staats-, Gemeinde-, Korporations- und Rechtsamewaldungen fest und teilt den
Kanton in vier Forstbezirke ein. Ein Oberforster (nicht mehr Oberforstmeister) leitet
die Forstwirtschaft, entwirft die Wirtschaftspline, hat in zweijahrigem Turnus alle
Waldungen zu bereisen und dabei den Forstern Belehrung und Ermahnungen zu ertei-
len. Fur jeden Forstbezirk wird ein Forster gewihlt, iiber dessen Ausbildung kein Wort
verloren wird.

Der Weidgang ist in unschidlichen Schranken zu halten. Die Erhaltung der Mar-
chen ist zu iiberwachen und die Waldungen sind mit behauenen Steinen auszumarchen.
Die Schlagzeit beginnt am 15. September und endet am 30. April. Die Gemeindewilder
sind durch Gemeinderat oder Forstkommission zu verwalten, welche die vom Bezirks-
forster angeordneten Kulturen, Wegbauten und «iiberhaupt alles dasjenige was zum
Besten der Waldung gereicht» ausfithren. Jede Gemeinde hat ein vom Regierungsrat zu
genehmigendes Waldreglement aufzustellen und eine Nutzungskontrolle zu fiihren. Auch
hier nehmen die Frevelbekdampfungs- und Strafbestimmungen fast die Hilfte des Geset-
zestextes ein, der allgemein typisch fiir die Regeneration ist.

Dieser neuen Forstordnung folgte eine am 6. Mérz 1839 vom Kleinen
Rat eriassene Vollziehungsverordnung, die aber sehr vieles wiederholt, das
schon im Gesetz festgelegt ist. Die Pflichten des Oberforsters, der Bezirks-
forster und der Bannwarte sind ndher umschrieben. Die Verwaltung der
Staatswalder, deren Ertrag der Deckung der Holzbediirfnisse des Staates zu
dienen hat, das Verfahren hiezu und das Rechnungswesen sind eingehender
geregelt als frither. Ist doch auch mit der Regeneration die Naturalwirtschaft
(Grundzinse, Zehnten) vollig verschwunden und alles in Geld gerechnet wor-
den. Die Oberdmter besorgten: den Zahlungsverkehr. Auch hier nehmen die
Bestimmungen iiber Frevel und dessen Bestrafung 44 Paragraphen ein. Mit
diesem Erlass hat die forstliche Tatigkeit Falkensteiners ihr Ende gefunden.

Schluss

Zur Steuerung der steigenden Holznot im 18. Jahrhundert reichten die
praktischen Erfahrungen guter Forster (zum Beispiel Gotschi in Ziirich, Gau-
dard in Bern), in Deutschland der «holzgerechten Jéger», nicht mehr aus
(Weisz 1924, S. 76). Sie verlangt eine vermehrte Erzeugung des unentbehr-
lichen und damals wichtigsten Rohstoffes Holz durch aktives Eingreifen, den
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Ubergang vom Versorgungswald zum Wirtschaftswald, der nur von fachlich
geschultem Personal zu bewiltigen war. Die Naturwissenschaften wurden
zurate gezogen. Eine Forstwirtschaftslehre entstand, die aber in unserem
Lande nirgends zu horen war. Die ersten ausgebildeten Forstleute mussten
ihr akademisches Riistzeug im Ausland holen. Der erste, der Ziircher Hans
Kaspar Hirzel-Lochmann (1756—1841), die Berner Gruber (1767—1827)
und spater Kasthofer (1777—1853) und Gottlieb von Greyerz (1778—1855)
studierten in Deutschland. Auch Georg Falkensteiner muss in Deutschland,
wahrscheinlich in Freiburg i. Br., unter Professor Trunk Kameral- und Forst-
wissenschaft gehort haben.

Beim herrschenden Mangel an solchen Leuten fiel es einer um den Wald
besorgten Regierung nicht schwer, einen ausgebildeten Ausldander als Ober-
forstmeister zu berufen. Wie wir gesehen haben, hat sich dieser Griff der
Restaurationsregierung gelohnt und Solothurn neben Ziirich, Aargau und
Bern in die forstlich fortgeschrittenen Kantone eingereiht.

Faikensteiner hat in Solothurn langfristig und nachhaltig seine forstliche
Aufgabe erfiillt, was besonders nach dem Eintritt der Regeneration nicht
leicht war. Er ist damit, gestiitzt und gefordert vom Magistraten und Indu-
striellen Ludwig von Roll, zum Pionier des Solothurner Forstwesens ge-
worden.

Résumé

Georges Falkensteiner, premier inspecteur cantonal des foréts soleuroises

Pour lutter contre la disette des bois au 18&me siécle, I’expérience de quelques
dilettantes forestiers (Gotschi a Zurich, Gaudard a Berne) ne suffisait plus. La
production de bois, matériau important, voire indispensable, devenait urgente et
demandait le concours d’un spécialiste. Seul, en effet, un technicien pouvait metre
en branle la transition de la forét exploitée a la forét cultivée.

Notre pays ne dispensant pas encore un enseignement forestier basé sur les
sciences naturelles, il fallait chercher celui-ci a I’étranger. Les premiers ingénieurs
forestiers, Hirzel a Zurich, Gruber, Kasthofer et G. von Greierz a Berne firent
leurs études en Allemagne. G. Falkensteiner regut probablement sa formation a
I'université de Fribourg en Brisgau.

A cette époque, les foréts soleuroises se trouvaient dans un état déplorable. Il
fallait absolument un spécialiste pour tenter un traitement. Il n’est pas €tonnant,
dans ces circonstances, que le gouvernement soleurois ait fait appel, le 16 mai
1807, a un Allemand, Georges Falkensteiner, pour prendre la téte du service
forestier. A sa lettre de candidature, Falkensteiner avait joint un projet pour
I’administration forestiere du canton (« Forstplan »), document fort instructif.
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En 1809, peu apres son €lection, Falkensteiner renouvela I’'ordonnance fores-
tiere de 1803. Il procéda, dans un cours de six mois, a la formation du personnel
forestier pour les arrondissements nouvellement créés. Il fit alors arpenter les
foréts domaniales, travail qui servit de base pour la séparation exigée par la loi
du 21 décembre 1836. La derniére ceuvre de Falkensteiner fut la loi forestiere du
7 janvier 1839.

La décision du gouvernement, et particulierement de l'industriel Ludwig von
Roll, d’appeler et d’appuyer dans son travail un forestier & formation universitaire
a élevé le canton de Soleure au rang des états progressistes en matiére forestiére.

Georges Falkensteiner a, pendant 32 ans, rempli son devoir contre vents et ma-
rées. 11 est devenu ainsi le pionnier de la sylviculture soleuroise.

Grossmann et Berney

Beniitzte Quellen und Literatur

Quellen

Handschriftliche
(Staatsarchiv Solothurn). — Ratsmanuale des Kleinen Rates des Kantons Solothurn
(RM#*). — Finanz-Rats-Protokolle (Fz. R. Prot.). — Finanz-Rats-Schriften de 1809, 08,
11, 16/19 (Fz. R. Schr.). — Aktenbande Forstamt de 1803 bis und mit 1809 (FA.). —
Akten Kommission des Innern 1835 (Komm. d. I. 1835). — Taufbuch Pfarrei Wald-
kirch ob Waldshut im Pfarrhaus Waldkirch.

Gedruckte
Amtiiche Sammlung der noch in Kraft bestehenden Gesetze, Beschliisse und Verord-

nungen fiir den Kanton Solothurn vom Jahre 1803 bis und mit 1859. II. Bd.
(Sammlg.). — Proklamationen, Beschliisse, Gesetze und Verordnungen der Regierung
des Kantons Solothurn. 7. Bd. 1809 (Prokl.). — Rechenschaftsbericht des Kleinen
Rates an den Grossen Rat des Standes Solothurn (Rb.). — Sammlung der Gesetze
und Verordnungen fiir den eidg. Stand Solothurn 1839. 37. Bd. (Sammlg. G-+V 1839).

Literatur
Altermart, L.: Der Kanton Solothurn in der Mediationszeit 1803—13. Diss. Univ. Bern

1929

Von Arx, F.: Die Restauration im Kanton Solothurn. Solothurn 1877

Von Arx, F.: Die Regeneration im Kanton Solothurn 1830. Olten 1880

Von Arx, F.: Bilder aus der Solothurner Geschichte. Bd. 11

Bernhardt, A.: Geschichte des Waldeigentums, der. Waldwirtschaft und Forstwissen-
schaft in Deutschland. Berlin 1872

Derendinger, J.: Geschichte des Kantons Solothurn 1830—1841. Diss. phil. Fak., Bern
1919

Grossmann, H.: Das Futterlaub im Jura. SZF 1923, S. 181

Grossmann, H.: Holzart und Untergrund im 0stlichen Solothurner Jura. SZF 1930,
S. 161

Grossmann, H.: Der Einfluss der Okonomischen Gesellschaften auf die Entstehung
einer eigentlichen Forstwirtschaft in der Schweiz. Beiheft Nr.9 zu den Zeitschr. des
SFV. Bern 1932

Historisch-biograph. Lexikon d. Schweiz, Bd. III, S. 109

Jegge, E.: Die Geschichte des Fricktales bis 1803. Laufenburg

Lechner, A.: Zur Geschichte des gegenwirtigen Waldbesitzes der Biirgergemeinde der
Stadt Solothurn. Solothurn 1923

373



Mantel, K.: Johann-Jakob Trunk, sein Leben und Wirken. Allgem. Forst- und Jagdzei-
tung Jg. 1957, S. 139

Schwab, F.: Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn und ihr Einfluss auf
die Volkswirtschaft. Festschrift 1. Teil, II. Lieferung. Solothurn 1926

Strohmeier, P.: Der Kanton Solothurn historisch, geographisch und statistisch geschil-
dert. St. Gallen und Bern 1836

Weisz, L.: Staatliche Industrieforderung und Forstpolitik in der Helvetik. SZF 1923,
S. 204

Weisz, L.: Hans Konrad Escher von der Linth als Forstpolitiker. SZF 1923, S. 74

Weisz, L.: Die Forstschule zu Laufenburg im Fricktal. SZF 1924, S. 76

Weisz, L.: Die Entstehung und Bedeutung der bischéflich-baselschen Waldordnung vom
Jahre 1755. Zeitschr. f. Schweizer Geschichte, XV, Jg. 1935, S. 144

Die forstlichen Verhiltnisse im Kanton Basel-Land. Herausgeg. von der Direktion
des Innern. Liestal 1898

* In Klammern stehen die im Text verwendeten Abkiirzungen.

374



	Georg Falkensteiner, der erste Kantonsoberförster des Kantons Solothurn

